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Sperrvermerk 

Die Anhange 5 bis 21 der vorliegenden Bachelorarbeit enthalten Protokolle zu geführten 

Interviews und personenbezogene Daten. Da allen Interviewpartnern im Vorfeld zugesi-

chert wurde, dass die Protokolle nicht veröffentlicht werden, sind die Anhänge 5 bis 21 

nur den Gutachtern zur Verfügung gestellt. 
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1 Einleitung 

„Das Lausitzer Seenland ist eine Landschaft im Werden. Nichts Fertiges und nichts Voll-

kommenes.“ 1. Dieses Zitat beschreibt die gegenwärtige Situation in der Bergbaufolge-

landschaft am besten. Die Regionen, in denen jahrhundertelanger Bergbau betrieben 

wurde, waren lange durch die Bergbauindustrie in Gesellschaft und Landschaft ge-

prägt 2. Der Braunkohleabbau kann jedoch nicht ewig weiterbetrieben werden. Spätes-

tens mit dem Kohleausstieg 2038 endet der aktive Bergbau 3. Zurück bleiben großflächig 

verritzte Flächen, die saniert werden müssen. Für viele der ehemaligen Tagebaurestlö-

cher dauern die Sanierungsarbeiten nun schon Jahrzehnte an. Es werden daher auf den 

Flächen des Lausitzer Seenlandes Nachnutzungen zugelassen. 4 

Um in dieser Landschaft zu bauen oder ein Projekt auf dem Wasser zu verwirklichen, 

sind umfangreiche Genehmigungsverfahren aus vielen Fachbereichen nötig, bei denen 

die Zusammenhänge zum Bergrecht und die Beteiligung und Einflussnahme der LMBV 

und dem Bergamt mitbeachtet werden müssen. Durch die Verflechtungen der Verfahren 

entstehen Zuständigkeiten, Verfahrensabläufe und benötigte Genehmigungen, die von 

außen nicht unbedingt transparent einsehbar sind.  

Dass der Genehmigungsprozess komplex ist, hat sich erst kürzlich am Senftenberger 

See am Strandabschnitt Großkoschen gezeigt. Hier führten Fehler im Verfahren zur Er-

richtung eines Wassersportparks, schließlich zur Sperrung eines gesamten Strandab-

schnittes aufgrund von Sicherheitsbedenken im Bereich der Standsicherheit der Bö-

schungen. 5 

Ein Verfahren läuft in der Regel, wenn alle nötigen Informationen vorhanden sind, prob-

lemlos ab. Dies zeigte sich zum Beispiel bei der Errichtung des Stadthafen Senftenberg. 

Nach nur zwei Jahren Bauzeit war dieser im April 2013 vollkommen fertig gestellt und 

für die Benutzung freigegeben. 6 

In den Kapiteln dieser Arbeit wird das Lausitzer Seenland als Bergbaufolgelandschaft 

genauer betrachtet, da dieses aufgrund der Grenzüberschreitung zwischen Branden-

burg und Sachsen, der Zulassung einer Nachnutzung auf den unter Bergaufsicht ste-

henden Flächen und der Größe des urplötzlich auftretenden Sanierungsgebietes in den 

90er Jahren eine Besonderheit darstellt. 7 

                                                                                       

1 Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.18. 
2 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.19. 
3 Vgl. BMWi, Kohleausstieg und Strukturwandel, 2020. 
4 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
5 Vgl. LK OSL, Wassersportpark Großkoschen: Behörden stimmen sich zum weiteren Vorgehen ab, 

15.08.2019. 
6 Vgl. Zweckverband LSB, April 2013. 
7 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 1. 
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Es ist mir selbst ein Anliegen in gewissem Maße zur Entwicklung meiner Heimatland-

schaft beizutragen. In den vergangenen Jahren konnte ich hautnah die Entwicklung in 

den Ortschaften und an den Seen des Lausitzer Seenlandes miterleben, da es aufgrund 

der Siedlungsarmut zahlreiche Potenziale in den Bereichen Naturschutz, Naherholung 

und Tourismus bietet 8.  

Mit dieser Arbeit sollen nun die Hintergründe und Voraussetzungen dargestellt werden, 

die diesen Projekten vorausgehen. Um dies genauer betrachten zu können, haben mir 

die Mitarbeiter der betroffenen Behörden in Brandenburg, die tatsächlich an den Verfah-

ren in der Bergbaufolgelandschaft beteiligt sind, vielfältige Informationen zur Verfügung 

gestellt. Vergleiche zwischen den Voraussetzungen und Gegebenheiten in Brandenburg 

und Sachsen ergehen aus Analysen der jeweilig geltenden Gesetze.  

Diese Arbeit führt Voraussetzungen auf, die geschaffen werden müssen, um Zugriff auf 

den Grund und Boden in der Bergbaufolgelandschaft zu erhalten. Außerdem werden 

Verfahren betrachtet, die zur Schaffung und Erlangung von Baurecht in den Gebieten 

um die Seen durchgeführt werden müssen und stellt dar, welche Genehmigungen nach 

der Schaffung sonstiger Voraussetzungen eingeholt werden müssen.  

Es ist dabei zu beachten, dass viele Genehmigungen einzelfallabhängig sind und in ih-

ren Ausmaßen so nicht in dieser Arbeit dargestellt werden können. In meiner Arbeit gehe 

ich von einem durchschnittlichen Projekt aus. Das Themengebiet zum Genehmigungs-

prozess in der Bergbaufolgelandschaft ist so komplex, dass in den einzelnen Kapiteln 

nur ansatzweise auf Verfahren, Inhalte und Voraussetzungen eingegangen werden 

kann. Diese Arbeit ist deshalb keinesfalls allumfassend.  

 

 

                                                                                       

8 Vgl. Harter, Naturschutz wird im Lausitzer Seenland großgeschrieben, In: Richter, Ringo, Lausitzer Seen-
land: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.234. 
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2 Entstehung der Bergbaufolgelandschaft 

Die Bergbaufolgelandschaft entsteht in Folge des oberirdischen oder unterirdischen Ab-

baus von Rohstoffen. In Deutschland erfolgte bzw. erfolgt der Bergbau vor allem in vier 

Revieren. Zu diesen Revieren gehören das Rheinische, das Mitteldeutsche, das Lausit-

zer und das Helmstedter Revier 9. Durch die Gewinnung der Ressourcen entstanden 

nachhaltig veränderte Landschaften, die Bergbaufolgelandschaften. Unter einer Berg-

baufolgelandschaft versteht man „die in großräumigen Gebieten des Bergbaus während 

des Abbaus oder nach dessen Ende entstehende oder entwickelte Landschaft“ 10. In den 

nachfolgenden Kapiteln wird das Lausitzer Seenland, aufgrund der dortigen besonderen 

Gegebenheiten, näher betrachtet. 

2.1 Historie und Besonderheit des Lausitzer Seenlandes 

Im Lausitzer Braunkohlerevier wurde erstmalig im späten 18.Jahrhundert Braunkohle im 

heutigen Lauchhammer-Mitte entdeckt und gefördert. Auf Grund der Industrialisierung 

stieg im 19.Jahrhundert der Bedarf an Braunkohle an. Neue Gruben wurden erschlos-

sen. 11  

Aus der ehemaligen durch Wald und Acker geprägten Kultur-, sowie Sumpf- und Teich-

landschaft entstand eine fast reine Bergbaulandschaft 12. Gleichzeitig erkannten Visio-

näre das Potenzial, das die von Gruben zerschnittene Landschaft mit sich bringen 

würde. Um das Jahr 1970 begannen nach Auskohlung einiger Gruben schließlich die 

ersten Flutungen. Mit dem Ende der DDR und dem daraus resultierenden politischen 

Umschwung wurden die meisten Tagebaue im Kerngebiet der Lausitz zeitgleich stillge-

legt. 13 

Braunkohle wurde plötzlich nicht mehr in dem Ausmaß benötigt, wie zuvor. Da nach 

Abschluss der Bergbautätigkeiten die Landschaft renaturiert oder rekultiviert werden 

muss, entstand ein so nicht geplantes gigantisches Sanierungsgebiet. Normalerweise 

werden Tagebaue nach der Gewinnung der Rohstoffe einzeln saniert und das Grund-

wasser wird für einen überschaubaren Bereich wieder angehoben. Die Sanierung findet 

bereits während des Abbaus und nach dessen Ende statt. Dies wird langfristig geplant. 

Durch die ungeplante Stilllegung mehrerer Tagebaue war dies im Lausitzer Seenland 

nicht mehr möglich, da das gesamte Gebiet gleichzeitig saniert werden musste. Außer-

dem kamen die Tagebaue im Lausitzer Seenland an ungeplanten Orten zu stehen. Bei 

                                                                                       

9 Vgl. Stoll, Der Braunkohletagebau: Bedeutung, Planung, Betrieb, Technik, Umwelt, 2009, S.38. 
10 Spektrum Akademischer Verlag, Bergbaufolgelandschaft, 2001. 
11 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S. 19. 
12 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S. 25. 
13 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S. 19-20. 
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der Gewinnung von Braunkohle werden die Erdmassen auf der Gewinnungsseite abge-

tragen und auf der Verkippungsseite des Tagebaus wieder aufgeschüttet. Auf diese 

Weise bewegt sich der Tagebau. Die ursprüngliche Tagebaufläche war deutlich grö-

ßer. 14 

Mit diesen Voraussetzungen und Problemen muss heute in der Bergbaufolgelandschaft 

„Lausitzer Seenland“ umgegangen werden. Die Sanierungsarbeiten für das Lausitzer 

Seenland dauern aufgrund der Größe des Gebietes bis heute an. Um eine Nachnutzung 

zu ermöglichen, werden Vorhaben auf den ehemaligen Bergbauflächen trotz anhalten-

der Sanierungsarbeiten und ungewöhnlich langer Sanierungszeiten, bereits jetzt zuge-

lassen. 15 

Heute besteht das Lausitzer Seenland aus 23 Seen mit einer Wasserfläche von 12 800 

Hektar, die sich über zwei Bundesländer und fünf Landkreise erstrecken 16. 

2.2 Flurbereinigung im Lausitzer Seenland 

Nach Ende des Bergbaues blieben im Lausitzer Seenland Strukturen an Grundflächen 

zurück, die mit den im Kataster eingetragenen Flächen nicht mehr übereinstimmen oder 

in Folge des Bergbaus nicht mehr nutzbar sind. Eine Neuordnung der Grundstücke ist 

nötig, um die im Kataster eingetragenen Strukturen an die aktuelle örtliche Situation nach 

dem Bergbau anzupassen. Dies geschieht durch die Flurbereinigung. Um dieses Ziel zu 

erreichen, werden im Zuge der Flurbereinigung nicht nur die Grenzen verschiedener 

Grundstücke, sondern auch die Zuständigkeiten von Kommunen und ganze Landes-

grenzen verschoben. Besonders in zwei Bereichen bietet die Flurbereinigung Vorteile. 

Die Grundstücke können auf eine Nachnutzung nach dem Bergbau vorbereitet werden 

und Investitionshemmnisse für Vorhaben können beseitigt werden. 17 

Aufgrund des Bergbaus sind einige der alten Grundstücke nicht mehr in früherem Maße 

nutzbar, zerschnitten oder gänzlich überflutet. Dies stellt ein Problem nicht nur für die 

Eigentümer; sondern auch für die Zuständigkeitsbereiche der Kommunen dar. Die der-

zeitige Lage der Landesgrenze zwischen Sachsen und Brandenburg verursacht zum 

Beispiel, dass ein Landzipfel bei Kleinkoschen im Zuständigkeitsbereich des Freistaates 

Sachsen liegt und von sächsischer Seite aus nicht zugänglich ist, da er vollkommen vom 

Geierswalder See umgeben ist. Auf brandenburgischer Seite wäre das Gebiet hingegen 

leicht und schnell erreichbar. 18 

                                                                                       

14 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
15 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
16 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S. 18. 
17 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 1 - 2. 
18 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 1. 
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Abbildung 1: Karte Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen 19 

Andere Grundstücke können in der früheren zugeschnittenen kleinen Form mit der heu-

tigen Technik nicht mehr bewirtschaftet werden, da die großen Landwirtschaftsmaschi-

nen nicht effizient arbeiten können. Die vielen kleineren Grundstücke werden im Zuge 

der Flurbereinigung zu größeren Grundstücken zusammengelegt, um zum Beispiel die 

landwirtschaftliche Nutzung wieder zu ermöglichen. 20 

Auch bietet das Instrument der Flurbereinigung eine Möglichkeit Investitionshemmnisse 

zu beseitigen. Für größere Projekte, die eine Nachnutzung in der Bergbaufolgeland-

schaft ermöglichen sollen, wird Grund und Boden benötigt. Beispielsweise sollen um alle 

Seen Rundwege errichtet werden und die gesamte Seenplatte soll mittels Überleitern 

nahtlos schiffbar sein. Um solche größeren Vorhaben, die die Bergbaufolgelandschaft 

als Tourismusregion nachhaltig prägen sollen, umsetzen zu können, gibt es mehrere 

Varianten. Der Projektträger muss hierfür Zugriff auf alle vom Vorhaben betroffenen 

Grundstücke erhalten. Nicht jeder Grundstückseigentümer ist bereit sein Grundstück zur 

Verwirklichung des Vorhabens gegen eine gleichwertige Abfindung zu veräußern. Um 

dennoch Zugriff auf alle Grundstücke zu erhalten, kann beispielsweise ein Planfeststel-

lungsverfahren durchgeführt werden. Es setzt ein überwiegendes öffentliches Interesse 

voraus, das durch das Projekt erreicht werden soll. 21 

Wenn eine Planfeststellung genehmigt wird, können die Eigentümer der Grundstücke 

enteignet werden, damit das Vorhaben durchgeführt werden kann. Nicht immer wird ein 

überwiegendes öffentliches Interesse für Vorhaben in der Bergbaufolgelandschaft fest-

gestellt. In einem solchen Fall kann stattdessen mit Hilfe einer Plangenehmigung und 

einem Änderungsbeschluss zum Verfahrensgebiet Zugriff auf Grund und Boden erlangt 

werden. 22 

                                                                                       

19 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH, 2020. 

20 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 4. 
21 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 1 - 2. 
22 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 2. 
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Die Plangenehmigung stellt eine vereinfachte Form der Planfeststellung dar. Eine Plan-

genehmigung kann durchgeführt werden, wenn die Rechte Dritter nicht beeinträchtigt 

sind und mit den Trägern öffentlicher Belange ein Benehmen hergestellt wurde. Es müs-

sen dafür keine Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung mehr 

durchgeführt werden. 23 

Mit dem Änderungsbeschluss über die Erweiterung des Gebiets zum Verfahren kann ein 

Abwägungsprozess stattfinden. Es werden nicht mehr nur Grundstückseigentümer in 

das Verfahren mit einbezogen, deren Grundstücke direkt davon betroffen sind, sondern 

auch die Grundstückseigentümer der anliegenden nicht betroffenen Grundstücke. Diese 

Grundstückseigentümer erhalten die Möglichkeit gegen eine gleichwertige Abfindung 

ihre Grundstücke abzugeben. Die Flächen werden gedanklich unter das Vorhabengebiet 

gelegt. Wenn ausreichend Flächen abgegeben wurden, können die tatsächlich betroffe-

nen Grundstückseigentümer mit ihrer Zustimmung auf die umliegenden Flächen abwan-

dern. Wird dies von den Grundstückseigentümern abgelehnt, bleibt immer noch die Mög-

lichkeit der Enteignung mittels langwierigem Planfeststellungsverfahren. Eine Enteig-

nung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und wenn keine anderen Möglichkeiten zur 

Erreichung des Zweckes vorliegen, durchgeführt werden 24. Mit Hilfe des Änderungsbe-

schlusses zum Verfahrensgebiet wurde beispielsweise der Überleiter zwischen dem 

Senftenberger See und dem Geierswalder See in Großkoschen verwirklicht. 25 

Zu beachten ist, dass nach der Verwirklichung des Vorhabens mittels Flurbereinigung 

wieder ordentliche Verhältnisse geschaffen werden müssen 26. 

Das eigentliche Flurbereinigungsverfahren ist ein sehr umfängliches Verfahren. In einem 

Vorverfahren werden gemäß § 5 Absatz 1 bis 3 Flurbereinigungsgesetz die vermutlich 

beteiligten Grundstückseigentümer über das Verfahren und die Kosten umfassend auf-

geklärt. Zudem werden die Träger öffentlicher Belange angehört und der Bund, die Län-

der und die Gemeinden zu den zukünftigen Planungen am Projektstandort befragt. 27 

Anschließend wird ein Anordnungsbeschluss getroffen 28. Im Lausitzer Seenland wird 

zumeist ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Flurbereinigungsgesetz 

durchgeführt. Der Ablauf des Verfahrens in der Bergbaufolgelandschaft unterscheidet 

sich nicht zu anderen Gebieten. 29 

 

                                                                                       

23 Vgl. Unabhängiges Institut für Umweltfragen, Die Plangenehmigung, 2012. 
24 Vgl. § 4 Absatz 1 EntGBbg. 
25 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 2. 
26 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage: S. 2. 
27 Vgl. § 5 Absatz 1 bis 3 FlurbG i.V.m. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, S. 4. 
28 Vgl. Albinus, Flurbereinigung Cottbuser Ostsee, 2017, Folie 6. 
29 Vgl. Anhang 13: Gesprächsprotokoll Flurneuordnungsbehörde, Frage S. 3 - 4. 
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2.3 Vorhaben innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 

Projekte in der Bergbaufolgelandschaft unterscheiden sich hauptsächlich von Projekten 

an anderen Standorten durch den Bestand eines Abschlussbetriebsplanes. Bei Geneh-

migungsverfahren sind hier zusätzliche Voraussetzungen zu beachten. Ein Abschluss-

betriebsplan wird für die Einstellung eines bergbaulichen Betriebes aufgestellt 30.  Er be-

inhaltet Ausführungen zur „technischen Durchführung und […] Dauer der […] Betriebs-

einstellung“ 31. Durch ihn muss sichergestellt werden, dass Dritte vor Gefahren durch 

den Bergbau geschützt sind, die ihr Leben und ihre Gesundheit beeinträchtigen können 

und er enthält Pläne, wie die ehemalige  Bergbaufläche wieder nutzbar gemacht wird 32. 

Der Abschlussbetriebsplan umfasst damit alle durchzuführenden Maßnahmen zur Sa-

nierung der ehemaligen Bergbauflächen. Da die ehemaligen Bergbaugebiete zur Nach-

nutzung aufwendig und langwierig saniert werden müssen, befinden sich heute noch 

immer große Teile des Lausitzer Seenlandes im Geltungsbereich eines Abschlussbe-

triebsplanes 33. Eine Karte hierzu befindet sich im Anhang 1. 

Betriebsplaninhaber ist die LMBV.  Für die Realisierung eines Projektes in der Bergbau-

baufolgelandschaft „Lausitzer Seenland“ ist die LMBV unerlässlicher Beteiligter. Die 

ehemaligen Bergbauflächen befinden sich großteilig in ihrem Besitz. Sie ist damit für die 

Schaffung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Bergbauflächen zuständig. 

Damit ein Vorhaben realisiert werden kann, muss die LMBV zunächst eine Gestattung 

zur Durchführung eines Vorhabens auf ihrem Gebiet erteilen. 34  

In der Regel gilt, dass bis zur Verwirklichung aller Maßnahmen im Abschlussbetriebsplan 

Bergaufsicht besteht 35. 

2.3.1 Ende der Bergaufsicht ist nicht festgestellt 

Im Geltungsbereich des Abschlussbetriebsplanes wurde für große Teile des Lausitzer 

Seenlandes das Ende der Bergaufsicht noch nicht festgestellt. In allen Verfahren im Lau-

sitzer Seenland muss daher das Bergamt mit eingebunden werden. Dies findet sowohl 

durch den Bergbauunternehmer, als auch in der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange statt. Auf brandenburgischer Seite handelt es sich beim „Landesamt für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe Brandenburg“ und auf sächsischer Seite beim „Sächsischen 

                                                                                       

30 Vgl. § 53 Absatz 1 Satz 1 BBergG. 
31 § 53 Absatz 1 Satz1 BBergG. 
32 Vgl. 55 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BBergG. 
33 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Ver-

waltungsgesellschaft mbH, Geoportal: Abschlussbetriebspläne, 2020. 
34 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
35 Vgl. § 69 Absatz 2 BBergG. 
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Oberbergamt“ um die zuständige Behörde. Je nachdem was für ein Vorhaben durchge-

führt wird, kann das Bergamt federführende Behörde oder „nur“ Beteiligter sein. 36 

2.3.2 Ende der Bergaufsicht ist festgestellt 

Die Feststellung des Endes der Bergaufsicht stellt im Lausitzer Seenland noch immer 

einen Sonderfall dar. Der Gräbendorfer See ist derzeitig der einzige See im Lausitzer 

Seenland, der bereits aus der Bergaufsicht entlassen wurde 37. Die Feststellung stellt ein 

umfangreiches Verfahren dar. Vom Betriebsplaninhaber muss die abschließende Durch-

führung aller Maßnahmen angezeigt werden. Dies wird durch das Bergamt überprüft. 

Die Durchführung der Maßnahmen wird anschließend in einer Abschlussbegehung vor 

Ort noch einmal überprüft und protokolliert. Damit endet die Bergaufsicht. 38 

Für einzelne Vorhaben können bestimmte Teilbereiche der Landschaft aus der Bergauf-

sicht entlassen werden. In einer Teilabschlussdokumentation wird für den betroffenen 

Bereich dann festgehalten, dass sich die Beteiligten, wie die untere Wasserbehörde, die 

untere Naturschutzbehörde, die untere Bauaufsichtsbehörde, die LMBV und das Berg-

amt in einer Begehung darauf geeinigt haben, dass für das betroffene Gebiet alle Sanie-

rungsarbeiten erfüllt wurden und von keinen Gefahren für die öffentliche Sicherheit aus-

zugehen ist. Die Teilabschlussdokumentation wird im späteren Verfahren zur Feststel-

lung des Endes der Bergaufsicht für das gesamte Gebiet wieder mit einbezogen. 39 

 

Abbildung 2: Lage in der Bergbaufolgelandschaft 40 

 

                                                                                       

36 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
37 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Ver-

waltungsgesellschaft mbH, Geoportal: Beendigung Bergaufsicht, 2020. 
38 Vgl. 2.1.1. – 2.1.6. Richtlinie Ende Bergaufsicht. 
39 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 5. 
40 Eigene Darstellung. 



 

 17

2.4 Vorhaben außerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 

In der Bergbaufolgelandschaft ist es natürlich auch möglich, dass sich ein Projekt außer-

halb eines Abschlussbetriebsplanes befindet. Beispielsweise befinden sich die Ufer des 

Senftenberger Sees, abgesehen von der Insel im Senftenberger See und der Pflugkippe 

Niemtsch, außerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 41. In einem solchen Fall bestehen 

kaum Unterschiede zum Verfahren an Standorten außerhalb der Bergbaufolgeland-

schaft. Es gelten die normalen Zuständigkeiten, Reglungen, Abläufe von Verfahren, die 

sonst auch gelten. Dennoch sind für diese Projekte bergtechnische Besonderheiten zu 

beachten, die das Vorhaben aufgrund der Lage in der Bergbaufolgelandschaft gefährden 

können. Das Bergamt wird in diesen Fällen weiterhin um Stellungnahme gebeten. 42 

Um eine Gefährdung auszuschließen sind weiterhin spezielle Baugrunduntersuchungen 

durch Sachverständige für Geotechnik durchzuführen. 43 

 

                                                                                       

41 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 3. 
42 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
43 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, Frage 1. 
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3 Geotechnische Restriktionen 

Geotechnische Restriktionen spielen eine entscheidende Rolle in der Nachnutzung der 

Bergbauflächen. Sie haben Einfluss auf die Dauer und die Kosten des Verfahrens und 

die durchzuführenden Maßnahmen. Außerdem entscheiden sie über die Durchführbar-

keit eines Projektes. Hierzu zählen vor allem die Verflüssigungsgefahr der Abraumkip-

pen, die Entwässerungsstrecken, die Filterbrunnen 44 und die Belastung des Wassers 

und des Bodens mit Eisenhydroxid-Schlamm 45. Diese Gefahren müssen während des 

gesamten Verfahrens beachtet werden.  

Das größte Problem in der Bergbaufolgelandschaft stellt die Verflüssigungsgefahr der 

Abraumkippen dar. Es gilt daher der Grundsatz, nicht auf Kippen zu bauen, soweit es 

verhindert werden kann. Andernfalls treten zusätzliche Kosten aufgrund von Sicherungs-

maßnahmen auf. 46 

Das Problem bei den Kippen ist, dass diese 100 Jahre lang trocken und sicher standen 

und nun mit Grundwasser gesättigt werden. Bei einer Verflüssigung fangen die durch 

die Abgrabung und Aufschüttung locker gelagerten Sande der Abraumkippen an, in dem 

angestiegenen Grundwasser zu schwimmen. Dies entsteht aufgrund eines Initials, zum 

Beispiel ein Druck von oben. Daraufhin rutscht die gesamte Abraumkippe in Richtung 

See weg und reißt alles auf ihr mit. Um solche Rutschungen zu verhindern, müssen 

bestimmte Bereiche rütteldruckverdichtet werden. Erst dann ist die Durchführung von 

Vorhaben und die Belastung des Bodens mit Gewicht möglich. Weiterhin kann durch 

eine trockene Überdeckung von mehr als 3 Metern verhindert werden, dass ein Initial 

entsteht. Eine Böschung gilt in der Bergbaufolgelandschaft als standsicher, wenn die 

haltenden Kräfte 1,3-mal größer sind, als die treibenden Kräfte. 47 

Nicht nur durch den Wiederanstieg des Grundwassers können Gefahren entstehen, son-

dern auch durch Altlasten aus der Absenkung des Grundwassers und des Tiefbaus. Die 

Absenkung des Grundwasserspiegels fand früher über unterirdische Entwässerungs-

strecken statt. Bei den Entwässerungsstrecken handelt es sich um alte Stollen, die teil-

weise nicht ausreichend verfüllt wurden. Stürzt aufgrund von Verwitterung eine der Ent-

wässerungsstrecken ein, so geben auch die darüber liegenden Erdmassen nach und es 

entsteht ein Tagesbruch. An der Erdoberfläche können sich plötzlich Gruben mit einer 

Tiefe von 7 Meter und einem Durchmesser 10 Meter auftun 48. Ein solcher Tagesbruch 

ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 49 

                                                                                       

44 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 4. 
45 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, S. 1. 
46 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, S. 1. 
47 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
48 Vgl. Vöhl, Altbergbau im Land Brandenburg, 2015, Folie 12. 
49 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 4. 
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Heute findet die Entwässerung der Tagebaue über Filterbrunnen statt. Es handelt sich 

dabei um 50 Meter tiefe Röhren mit einem Durchmesser von 0,35 Metern, die in die Erde 

gebohrt wurden. Nach Abschluss des Bergbaus werden die Filterbrunnen nicht länger 

benötigt und mit lockeren Sandmassen ausgefüllt. Im Zuge des Anstieges des Grund-

wassers ergibt sich das gleiche Problem, wie bei der Verflüssigung der Abraumkippen. 

Durch einen von oben ausgeübten Druck können die Sandmassen nach unten nachrut-

schen. Der Boden gibt dabei um rund 10% nach. Es steht somit ein 5 Meter tiefes Loch 

mit einem Durchmesser von 0,35 Meter, welches bei urplötzlichem Auftun lebensgefähr-

lich für Personen ist. Das Problem bei den Filterbrunnen ist, dass diese bis kurz unter 

die Erdoberfläche zurückgebaut wurden und heute von außen nicht mehr als solche er-

kennbar sind. Im Gebiet des Lausitzer Seenlandes gibt es rund 11 000 Filterbrunnen, 

die teilweise nicht ausreichend verfüllt wurden. 50  

 

                                                                                       

50 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 4. 
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4 Rechtsgebiete und deren Zusammenhänge 

Bei der Genehmigung eines Projektes in der Bergbaufolgelandschaft müssen die Vor-

schriften zahlreicher Rechtsgebiete eingehalten werden. Unabhängig von den Berg-

bautätigkeiten gelten die Vorschriften der Raumordnung, der Landesplanung und des 

Naturschutzes. Durch die Bergbautätigkeiten müssen zusätzliche Gegebenheiten be-

achtet werden, die in den jeweiligen Kapiteln weiter ausgeführt werden. Die Besonder-

heiten des Genehmigungsprozesses in der Bergbaufolgelandschaft entstehen durch die 

Geltung der Vorschriften des Bergrechtes und die Gegebenheiten im Lausitzer Seen-

land. Aufgrund der langen Sanierungszeiten mehr als 30 Jahren werden Vorhaben im 

Geltungsbereich eines Abschlussbetriebsplanes bereits zugelassen, soweit alle Betei-

ligten zustimmen. Trotz der bestehenden Bergaufsicht übernimmt die Kommune bereits 

die Federführung des Verfahrens für alle Vorhaben, die nicht im Zusammenhang mit 

dem Bergbau stehen. In diesen Verfahren müssen die LMBV und das Bergamt Stellung-

nahmen abgeben, damit die öffentliche Sicherheit und die Durchführung des Abschluss-

betriebsplanes durch das Projekt nicht beeinträchtigt werden. Dadurch entstehen Über-

schneidungen zwischen den einzelnen Rechtsgebieten. Je nach Art des Verfahrens ist 

streng auf die Zuständigkeiten zu achten. 51 

 

Abbildung 3: Geltung der Rechtsgebiete 52 

 

                                                                                       

51 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 1. 
52 Eigene Darstellung. 
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4.1 Raumordnungsrecht in der Bergbaufolgelandschaft 

Einer der ersten Schritte im Genehmigungsprozess stellt die Schaffung von Baurecht im 

Sinne des Bauplanungsrechtes dar. Das Bauplanungsrecht ist in seinen Grundzügen an 

die Raumordnung gebunden 53. Die gesetzliche Grundlage für die Raumordnung bildet 

das Raumordnungsgesetz. In diesem werden bereits einige übergeordnete Ziele der 

Raumordnung aufgeführt, so zum Beispiel die Schaffung ausgeglichener Verhältnisse 

zwischen Wirtschaft, Kultur, Infrastruktur usw. in allen Regionen, die Gewährleistung der 

Grundversorgung, die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Boden und Wasser und 

noch viele mehr 54. Die Ziele der Raumordnung sind in den jeweiligen Raumordnungs-

plänen näher bestimmt 55. In der Bergbaufolgelandschaft gibt es zahlreiche Raumord-

nungspläne, die anzuwenden sind. Dazu gehören  der Landesentwicklungsplan, die Re-

gionalpläne mit eventuellen Teilplänen, die z.B. die Rohstoffnutzung konkretisieren, aber 

auch die Braunkohlen- und Sanierungspläne 56. 

4.1.1 Bedeutung der Raumordnungspläne für den Genehmigungsprozess 

Die Ziele der Raumordnung, die bei der Planung eines Vorhabens einzuhalten sind, sind 

im Lausitzer Seenland über verschiedene Raumordnungspläne verstreut. Bei den 

Raumordnungsplänen handelt es sich um übergeordnete, überfachliche Pläne ohne di-

rekte Außenwirkung auf Dritte 57. Sie erhalten nur mittelbare Außenwirkung mittels Bau-

leitplanung, da bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Grundzüge der Raumordnung zu 

beachten sind 58. Für das Lausitzer Seenland gelten die Planungsregionen „Lausitz-

Spreewald“ und „Oberlausitz-Niederschlesien“. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

sind die Inhalte der Landesentwicklungspläne von Brandenburg und Sachsen 59, die Re-

gionalpläne 60 und Teilregionalpläne zur Rohstoff- und Windenergienutzung und die 

Braunkohlenpläne der aktiven Tagebaue zu beachten. 61 

Sie enthalten Ziele der Raumordnung zu Sicherungsmaßnahmen, zur Infrastruktur, den 

Umsiedlungen und der Bergbaufolgelandschaft generell. 62 

                                                                                       

53 Vgl. § 1 Absatz 4 BauGB. 
54 Vgl. § 2 Absatz 2 ROG: 
55 Vgl. § 7 Absatz 1 ROG: 
56 Vgl. Anhang 19: Fragen an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Frage 1. 
57 Vgl. Spiecker, Raumordnung und Private, 1999, S.28. 
58 Vgl. § 1 Absatz 4 BauGB. 
59 Vgl. SMR, Landesentwicklungsplan 2013. 
60 Vgl. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Zweite Gesamtfortschreibung des Regi-

onalplans Oberlausitz-Niederschlesien, 2020. 
61 Vgl. Anhang 19: Fragen an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Frage 1. 
62 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 

Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S.7. 
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Die Sanierungspläne sind heute nichtig 63. Früher hatten sie gesetzlichen Charakter. Die 

Sanierungspläne enthielten alle erforderlichen Sanierungs- und Rekultivierungsarbeiten, 

um die öffentliche Sicherheit und eine Nachnutzung zu gewährleisten. 64 

Da die Pläne durch die Länder aufgestellt werden, gelten im Lausitzer Seenland je nach 

Bundesland verschiedene Raumordnungspläne 65. 

4.1.2 Raumordnungsrecht innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 

Für das Raumordnungsrecht ist die Lage im Abschlussbetriebsplan nicht entscheidend. 

Es gilt im gesamten Bundesgebiet 66. Da die meisten Projekte in der Bergbaufolgeland-

schaft voraussichtlich jedoch innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes verwirklicht wer-

den, wird hier nur dieser Bereich betrachtet.  Für Bebauungspläne in der Bergbaufolge-

landschaft ist die Einhaltung der Ziele des Landesentwicklungsplanes, der Regio-

nalpläne und der Braunkohlenpläne wichtig 67. Zur Verdeutlichung inwieweit das Raum-

ordnungsrecht innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes relevant ist und aufgrund der 

Umfänglichkeit der Raumordnungspläne, werden in den nachfolgenden Absätzen nur 

ausgewählte Ziele der Raumordnung aus Brandenburg dargestellt, die durch ein Projekt 

beispielsweise einzuhalten sind.  

Der „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ schreibt beispiels-

weise unter dem Teilbereich Siedlungsentwicklung vor, dass im Siedlungszusammen-

hang zu bauen ist 68 und Erweiterungen von Splittersiedlungen zu vermeiden sind 69. Da 

Projekte an den Seen des Lausitzer Seenlandes hauptsächlich im Außenbereich entste-

hen, ist ein Siedlungszusammenhang meist nicht gegeben. Die Einhaltung dieses Zieles 

der Raumordnung ist im Geltungsbereich des Abschlussbetriebsplanes voraussichtlich 

am schwersten umsetzbar.  

Die Teilregionalpläne legen Flächen mit spezieller Nutzung fest. Windkraftanlagen dür-

fen beispielsweise im Lausitzer Seenland gemäß des Teilregionalplanes „Windenergie-

nutzung“ nur in speziell dafür ausgezeichneten Gebieten errichtet werden 70. Das Glei-

che gilt für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe. 

                                                                                       

63 Vgl. Anhang 20: Bestätigung der Richtigkeit der beantworteten Fragen der Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung 

64 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 1. 
65 § 13 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ROG. 
66 Vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 ROG. 
67 Vgl. Anhang 19: Fragen an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Frage 1. 
68 Vgl. Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, 2017, S.29. 
69 Vgl. Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, 2017, S.30. 
70 Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, Sachlicher Teilregionalplan Windenergienut-

zung, 2015, S.10. 



 

 23

Mit dem Teilregionalplan „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ wer-

den Vorrang- und Vorbehaltsflächen für den oberflächennahen Rohstoffabbau ausge-

wiesen. Auf den Vorrangflächen sind andere Nutzungsarten ausgeschlossen, wenn sie 

mit dem Rohstoffabbau nicht vereinbar sind. 71 

Vorbehaltsflächen sind Flächen, auf denen dem oberflächennahen Rohstoffabbau bei 

der Abwägung mit anderen Nutzungen eine besondere Schwere zuteilwird 72.   

Sie befinden sich im Lausitzer Seenland vor allem östlich des Bergheider Sees, südlich 

bzw. südwestlich des Senftenberger Sees, nördlich des Großräschener Sees und süd-

westlich vom Tagebau Welzow 73.  

In den Braunkohlenplänen sind die Vorrang- und Vorbehaltsflächen des jeweiligen Ta-

gebaus und dortige Nutzungen näher definiert. Außerdem beinhaltet der Braunkohlen-

plan auch Aussagen zur Vermeidung schädlicher Immissionen auf die umliegenden Ort-

schaften und die Aussage, dass das Gebiet zu rekultivieren ist. 74 

Wenn festgestellt wird, dass durch das Vorhaben Ziele der Raumordnung nicht einge-

halten werden, kann ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden. Einen Antrag 

für das Verfahren muss derjenige stellen, der mit der Verwirklichung des Vorhabens von 

Zielen der Raumordnung abweichen möchte. 75 

Eine Zielabweichung kann nur gestattet werden, wenn sie vertretbar ist und die Grund-

züge der Raumordnung nicht betroffen sind 76. Die Zielabweichung darf sich beispiels-

weise nicht auf andere Vorhaben oder Gegebenheiten am Standort auswirken. Das Er-

gebnis des Zielabweichungsverfahrens ist einzelfallbezogen und steht im Ermessen der 

Raumordnungsbehörde. 77 

4.1.3 Raumordnungsverfahren in der Bergbaufolgelandschaft 

Für Großprojekte oder raumbedeutsame Vorhaben ist gegebenenfalls ein Raumord-

nungsverfahren durchzuführen. In der Bergbaufolgelandschaft betrifft das besonders 

Projekte wie Feriendörfer, Hotelkomplexe, große Freizeitanlagen, bergbauliche Vorha-

ben mit Planfeststellung, Windkraftanlagen und den Ausbau oder Neubau von Bun-

deswasserstraßen. 78 

                                                                                       

71 Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, Regionalplan Lausitz-Spreewald, 1996, S. 3. 
72 Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, Regionalplan Lausitz-Spreewald, 1996, S. 11. 
73 Vgl. Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, Regionalplan Lausitz-Spreewald, 1998. 
74 Vgl. Land Brandenburg, Anlage 1 zu § 1 der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-

Süd, 2014, S. 18, 31 u. 33. 
75 Vgl. Anhang 21: Ergänzung zur E-Mail der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. 
76 Vgl. § 6 Absatz 2 ROG. 
77 Vgl. Anhang 21: Ergänzung zur E-Mail der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. 
78 Vgl. § 1 Nummer 1, 11, 15, 16 ROV i.V.m. Anlage 1 Nummer 1.6 UVPG.  
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Ein Raumordnungsverfahren muss dann durchgeführt werden, wenn es sich um raum-

bedeutsame Projekte mit überörtlicher Bedeutung handelt. Dies ist der Fall, wenn bei-

spielsweise Gemeindegrenzen durch das Vorhaben überschritten werden, das Vorha-

ben generell groß ist oder es eine signifikante Auswirkung auf die Region hat. 79 

Ein Raumordnungsverfahren wird durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Vorhaben mit 

den Zielen der Raumordnung übereinstimmt 80. 

Es läuft in drei Stufen ab. In einer Vorphase muss in Brandenburg zunächst ein Antrag 

zur Einleitung eines Raumordnungsverfahrens an die Gemeinsame Landesplanungsab-

teilung gestellt werden 81. In Sachsen wird das Verfahren durch die Landesdirektion 

Sachsen geleitet 82 83. Wenn kein Antrag gestellt wird, kann die Raumordnungsbehörde 

das Verfahren auch von Amts wegen einleiten. Eine bereits laufende Bauleitplanung 

würde dann für die Dauer des Raumordnungsverfahrens unterbrochen. Im nächsten 

Schritt wird überprüft, ob ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden muss. Liegt 

keine Raumbedeutsamkeit oder überörtliche Bedeutung des Vorhabens vor, ist das in 

der Regel nicht der Fall. Anschließend wird eine Antragkonferenz mit dem Projektträger 

durchgeführt, in der der Rahmen des Verfahrens abgesteckt wird und die Verfahrensun-

terlagen, die durch den Projektträger zu erstellen sind, festgelegt werden. Danach wird 

das Verfahren durchgeführt. Die Raumordnungsbehörde ermittelt die Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Raumordnung. Außerdem werden die Öffentlichkeit und die betroffe-

nen Gebietskörperschaften beteiligt und zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. 

Die Ergebnisse werden von der Raumordnungsbehörde anschließend bewertet und er-

örtert. Mit der landesplanerischen Beurteilung und der Bekanntgabe endet das Verfah-

ren. Die landesplanerische Beurteilung beinhaltet das Gesamtergebnis, eine Vorhaben-

beschreibung, alle durchzuführenden Maßnahmen, die Raumverträglichkeitsprüfung 

und die Umweltverträglichkeitsprüfung. 84 

Das Gesamtergebnis des Raumordnungsverfahrens muss durch das Vorhaben und 

eventuelle Bauleitpläne der Kommunen berücksichtigt werden 85. 

                                                                                       

79 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 
Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S. 4, 8. 

80 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 
Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S.6. 

81 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 
Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S.10. 

82 Vgl. SMR, Raumordnungsverfahren. 
83 Vgl. Regionaler Planungsverbund Oberlausitz-Niederschlesien, Landesplanung. 
84 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 

Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S. 10 – 12. 
85 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Raumordnungsverfahren im gemeinsamen 

Planungsraum Berlin-Brandenburg, 2012, S. 8. 
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4.2 Bauplanungsrecht in der Bergbaufolgelandschaft 

Die Ziele der Raumordnung finden Anwendung in der Bauleitplanung. Zur Verwirkli-

chung eines Projektes in der Bergbaufolgelandschaft muss am gewünschten Standort 

zunächst Baurecht geschaffen werden, da dieses zumeist noch nicht vorliegt.  

Wo sich das Projekt befindet, ist entscheidend für die Zulässigkeit des Vorhabens 86. Ein 

Projekt kann sich im Außenbereich, im Innenbereich oder Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplans befinden 87.  

Die beliebtesten Standorte befinden sich in der Bergbaufolgelandschaft direkt an den 

Seen. Solche Flächen liegen zumeist im Außenbereich. Dort gilt der Grundsatz vorrangig 

privilegierte Vorhaben zuzulassen, darunter land- und forstwirtschaftliche Betriebe und 

Vorhaben aus den Bereichen Elektrizitäts-, Wasser-, Wärme-, Gas und Telekommuni-

kationsversorgung. 88 

„Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung o-

der Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert 

ist“ 89. Zu den öffentlichen Belangen zählen insbesondere Aussagen des Flächennut-

zungsplans, des Landschaftsplans, des Naturschutzes, des Bodenschutzes, der Denk-

malpflege und Aufwendungen für Straßen 90. Die Umsetzung eines touristischen Vorha-

bens an den Seen in der Bergbaufolgelandschaft gestaltet sich somit eher schwierig. 

Abhilfe schafft ein Bebauungsplan. „Im Geltungsbereich eines […] Bebauungsplans […] 

ist ein Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht und die Er-

schließung gesichert ist“ 91. Da ein Bebauungsplan zumeist am gewünschten Standort 

noch nicht vorliegt, muss dieser zunächst erstellt werden. Während der Erstellung eines 

Bebauungsplanes können zahlreiche Hindernisse auftreten, die dazu geeignet sind das 

Projekt zu verhindern. Nähere Ausführungen dazu befinden sich im Abschnitt „Bedeu-

tung des Bebauungsplans für den Genehmigungsprozess“ 

4.2.1 Bedeutung des Flächennutzungsplans für den Genehmigungsprozess 

Relevant für die Aufstellung eines Bebauungsplanes oder die Genehmigung von Verfah-

ren ist der Flächennutzungsplan. Mit Hilfe des Flächennutzungsplanes weist die Ge-

meinde in ihrem Gemeindegebiet die beabsichtigte Art der Bodennutzung aus 92. Da sich 

Projekte in der Bergbaufolgelandschaft zumeist im Außenbereich befinden, gilt der 

                                                                                       

86 Vgl. MIL, Bauplanungsrecht/Städtebaurecht, 2020. 
87 Vgl. § 30, 34, 35 BauGB. 
88 Vgl. § 35 Absatz 1 BauGB. 
89 § 35 Absatz 2 BauGB. 
90 Vgl. § 35 Absatz 3 BauGB: 
91 § 30 Absatz 2 BauGB: 
92 Vgl. § 5 Absatz 1 BauGB: 
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Grundsatz, dass den Festsetzungen im Flächennutzungsplan nicht widersprochen wer-

den darf  93. Zu beachten ist, dass kein Anspruch auf Aufstellung oder entsprechende 

Ausweisung im Flächennutzungsplan besteht 94. Außerdem dürfen festgesetzte Flächen 

der Land- und Forstwirtschaft und Wohnflächen nur in nötigem Maße umgenutzt werden, 

dabei sind Möglichkeiten im Innenbereich des Gemeindegebietes zu beachten 95.  

Durch den Flächennutzungsplan können unter anderem Bauflächen, Flächen für Ver-

sorgungseinrichtungen, Verkehrsflächen, Grünflächen, Wasserflächen, Flächen der 

Wasserwirtschaft und des Naturschutzes, Flächen für Rohstoffgewinnung und Land- und 

Forstwirtschaftsflächen ausgewiesen werden  96. Diese Ausweisungen sind nicht rechts-

verbindlich und setzen auch nicht fest, welche Vorhaben auf dem jeweiligen Grundstück 

zulässig sind. Aus den Festsetzungen des Flächennutzungsplans kann keine Bauge-

nehmigung erwirkt werden 97. Rechtsverbindlich für die Erteilung von Baugenehmigun-

gen wird erst die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Ein Bebauungsplan wird aus den 

Grundzügen des Flächennutzungsplans abgeleitet. 98  

In diesem Maße ist der Flächennutzungsplan im Genehmigungsprozess zu beachten. 

4.2.2 Bedeutung des Bebauungsplans für den Genehmigungsprozess 

Im Genehmigungsprozess ist der Bebauungsplan beispielsweise besonders für touristi-

sche Projekte an Seen wichtig, da diese in der Bergbaufolgelandschaft im Außenbereich 

liegen und nicht privilegiert sind 99. Eine Umsetzung solcher Projekte im Außenbereich 

ist schwierig. Der Bebauungsplan bietet die Möglichkeit ein nicht privilegiertes Projekt im 

Außenbereich umsetzen zu können. Das Verfahren, um einen Baubauungsplan aufzu-

stellen, ist umfangreich und dauert erfahrungsgemäß 1 Jahr 100. Dies zeigt sich schon 

allein durch die Inhalte des Bebauungsplanes, die im § 9 Absatz 1 Baugesetzbuch auf-

geführt sind.  Außerdem hat der Projektträger keinen Anspruch auf die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes 101. Es besteht somit keine Garantie, dass ein Bebauungsplan am ge-

wünschten Standort zu Stande kommt. Im § 1 Absatz 6 Baugesetzbuch befindet sich 

eine Liste von Tatbeständen, die während der Bauleitplanung zu beachten sind. Darun-

ter befinden sich beispielsweise Belange zu den Wohnbedürfnissen und sozialen und 

kulturellen Bedürfnissen, Belange des Denkmalschutzes, des Umweltschutzes und auch 

Belange der Wirtschaft und Verteidigung 102. Zusätzlich müssen bei der Aufstellung des 

                                                                                       

93 Vgl. § 35 Absatz 2 BauGB i.V.m. § 35 Absatz 3 Nummer 1 BauGB. 
94 Vgl. § 1 Absatz 3 BauGB. 
95 Vgl. § 1a Absatz 2 Satz 2 und 4 BauGB. 
96 Vgl. § 5 Absatz 2 Nummer 1-10 BauGB. 
97 Vgl. Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Flächennutzungsplan. 
98 Vgl. Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Flächennutzungsplan. 
99 Vgl. § 35 Absatz 1 Nummern 1 bis 8 BauGB. 
100 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 9. 
101 Vgl. § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB. 
102 Vgl. § 1 Absatz 6 BauGB. 
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Bebauungsplanes alle übergeordneten Ziele der Raumordnung und Landesplanung be-

achtet werden. Problematisch für einen Bebauungsplan, der im Außenbereich in der 

Bergbaufolgelandschaft zur Verwirklichung eines Vorhabens aufgestellt wird, ist die Tat-

sache, dass die Raumordnung das Bauen an Siedlungen vorschreibt 103. Projekte an 

den Seen können dieses Ziel zumeist nicht einhalten, da die Bergbaufolgelandschaft 

bzw. das Lausitzer Seenland siedlungsarm in direkter Nähe der Seen ist 104. Für diese 

Bebauungspläne muss dann ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden 105. 

Das Zielabweichungsverfahren ist im Abschnitt „Raumordnungsrecht innerhalb eines 

Abschlussbetriebsplanes“ erklärt. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes müssen zudem alle Regelungen des Natur-

schutzes beachtet werden, da bei der späteren Genehmigung von baulichen Anlagen im 

Bebauungsplan die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung keine Anwendung mehr fin-

det und dementsprechend bei der Genehmigung der Bauwerke nicht überprüft wird 106. 

Die Abwägungen zum Naturschutz und eine entsprechende Vermeidung oder ein Aus-

gleich sind bereits in der Bauleitplanung zu berücksichtigen 107.  

Die Art des aufzustellenden Bebauungsplanes ist zudem für den Verfahrensablauf in 

bestimmten Gebieten, wie dem Landschaftsschutzgebiet wichtig.  

Für einen Bebauungsplan in einem Landschaftsschutzgebiet ist ein zusätzliches Verfah-

ren durchzuführen 108, welches im Abschnitt „Bedeutung der Landschaftsschutzgebiete“ 

genauer erklärt ist. 

4.2.3 Bauplanungsrecht innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 

Für einen Bebauungsplan, den man für Vorhaben in der Bergbaufolgelandschaft inner-

halb eines Abschlussbetriebsplanes aufstellen möchte, gilt die weitere Regelung, dass 

die LMBV und das Bergamt zu dem Vorhaben und den Bedingungen am Standort zu 

befragen sind. Nur wenn beide dem Projekt zustimmen, kann es durchgeführt werden. 

Bei einer Ablehnung, aufgrund ungenügender Gegebenheiten am Vorhabenstandort, ist 

die Aufstellung des Bebauungsplanes beendet und das Vorhaben kann so nicht durch-

geführt werden. Bebauungspläne können zudem mit bedingten Festsetzungen erlassen 

werden, dass sie beispielsweise erst gelten, wenn das Gelände betretbar ist. In jedem 

Fall empfiehlt sich eine vorherige Absprache mit der LMBV, bevor ein Bauleitplanverfah-

ren initiiert wird. 109 

                                                                                       

103 Vgl. Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, 2017, S.29. 
104 Vgl. Harter, Naturschutz wird im Lausitzer Seenland großgeschrieben, In: Richter, Ringo, Lausitzer Se-

enland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.234. 
105 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 1. 
106 Vgl. § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG. 
107 Vgl. § 1a Absatz 3 Satz 1 BauGB: 
108 Vgl. Anhang 17: Gesprächsprotokoll MLUK, Frage 3. 
109 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 2 und 10. 
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4.3 Bergrecht in der Bergbaufolgelandschaft 

Nachdem Baurecht am Projektstandort geschaffen wurde, beginnt das eigentliche Ge-

nehmigungsverfahren für das Projekt. Da im Lausitzer Seenland vielfach noch immer die 

Abschlussbetriebspläne gelten, spielt das Bergrecht im Genehmigungsprozess eine 

wichtige Rolle 110. Es findet seine Anwendung während der tatsächlichen Gewinnung 

von Rohstoffen und der anschließenden Wiedernutzbarmachung der Flächen durch die 

im Abschlussbetriebsplan festgesetzten Maßnahmen 111. Für Projekte bergbaulicher Art 

gilt die Betriebsplanpflicht 112. Die Aufstellung eines Betriebsplanes unterliegt der Kon-

zentrationswirkung des Bergrechtes, das bedeutet, dass alle Genehmigungen beim zu-

ständigen Bergamt zu beantragen sind 113. Diese Konzentrationswirkung gilt nicht für 

Projekte anderer Art. Sobald alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Berg-

baufolgelandschaft verwirklicht sind, wird die Bergaufsicht aufgehoben und die Vorschrif-

ten des Bergrechtes finden größtenteils keine Anwendung mehr 114. Ab diesem Zeitpunkt 

gelten die allgemeinen Zuständigkeiten der Behörden (z.B. untere Wasserbehörde, un-

tere Bauaufsichtsbehörde usw.). Gegebenenfalls muss das Bergamt noch aufgrund von 

bergtechnischen Belangen mit in das Verfahren einbezogen werden 115. Die Federfüh-

rung des Vorhabens übernimmt jedoch die Kommune. 116 

4.3.1 Bedeutung des Bergrechtes im Zuge der touristischen Entwicklung 

Das Bergrecht und das Bergamt spielen während der Entwicklung der Bergbaufolge-

landschaft und der Zulassung geplanter Projekte in dem Gebiet noch immer eine große 

Rolle. Das Bergamt wird weiterhin im Genehmigungsverfahren in Form von Stellungnah-

men eingebunden. Besteht ein Abschlussbetriebsplan, so wird überprüft, dass das Vor-

haben den Abschlussbetriebsplan nicht beeinträchtigt oder gar gefährdet und keine 

bergtechnischen Belange dem Vorhaben entgegenstehen.117 

In den Abschlussbetriebsplänen ist ein Nachnutzungskonzept verankert, wie die Flächen 

wieder nutzbar zu machen sind, damit sie zum Beispiel im touristischen Bereich genutzt 

werden können 118. Auch außerhalb eines geltenden Abschlussbetriebsplanes wird das 

Bergamt in der Bergbaufolgelandschaft aufgrund des möglichen Vorhandenseins berg-

technischer Belange mit einbezogen. Die bergtechnischen Belange, die ein Vorhaben 

                                                                                       

110 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Geoportal: Abschlussbetriebspläne, 2020. 

111 Vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 BBergG. 
112 Vgl. § 51 Absatz 1 BBergG. 
113 Vgl. BIHK, Leitfaden zur Rohstoffsicherung: Genehmigungsrechtliche Rahmenbedingungen für Unter-

nehmen, 2017, S. 17. 
114 Vgl. § 69 Absatz 1 BBergG. 
115 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
116 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
117 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
118 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 6. 
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vor allem gefährden können, sind im Kapitel „Geotechnische Restriktionen“ näher aus-

geführt. 119 

4.3.2 Andere Rechtsgebiete innerhalb des Bergrechtes 

Zwischen den einzelnen Rechtsgebieten gibt es Überschneidungen, da im Lausitzer Se-

enland aufgrund der langen Sanierungszeiten Projekte bereits während des Bestehens 

der Bergaufsicht zugelassen werden 120. So werden beispielsweise bereits Bebauungs-

pläne an den Seen aufgestellt, obwohl die Sanierungsarbeiten im gesamten Gebiet noch 

nicht abgeschlossen sind 121. In einem solchen Fall gibt es Überschneidungen zwischen 

Baurecht und Bergrecht. Gelöst wird das Problem dadurch, dass das Bergamt nur für 

Vorhaben mit bergbaulichem Zusammenhang zuständig ist. Mit Genehmigung der 

LMBV kann trotz der bestehenden Bergaufsicht nach normalen Zuständigkeitsregelun-

gen geplant werden. 122 

4.4 Bauordnungsrecht in der Bergbaufolgelandschaft 

Nachdem Zugriff auf Grund und Boden erlangt wurde und gegebenenfalls Baurecht für 

das Vorhaben am gewünschten Standort geschaffen wurde, müssen alle Genehmigun-

gen beantragt werden, damit das Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden kann. Die 

Grundlage für viele Projekte bildet zunächst eine Baugenehmigung. Die Erwägungen in 

der Baugenehmigung stammen sowohl aus den Bereichen des Bauplanungsrechtes und 

des Bauordnungsrecht, als auch aus anderen Fachgebieten, wie dem Naturschutz. 123 

4.4.1 Bauordnungsrecht innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes 

Innerhalb eines Abschlussbetriebsplanes in der Bergbaufolgelandschaft gilt die Beson-

derheit, dass die dortigen Flächen der Bergaufsicht unterliegen, da in Folge des Berg-

baus an diesen Flächen weiterhin Sanierungstätigkeiten ausgeübt werden. Es können 

jederzeit Probleme durch die im Kapitel „Geotechnische Restriktionen“ genannten Bo-

denbeschaffenheiten auftreten. Im Bereich des Bauordnungsrechtes sind in der Berg-

baufolgelandschaft vor allem Regelungen zum Fundament wichtig. 124   

Im Rahmen der Baugenehmigung bzw. beim Bau des Vorhabens sind entsprechende 

spezielle Untersuchungen und Gutachten zur Standfestigkeit und Beschaffenheit des 

Bodens durch Sachverständige für Geotechnik 125 durchzuführen. In jedem Fall stellt ein 

                                                                                       

119 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
120 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
121 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 2. 
122 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, S. Frage 1. 
123 Vgl. § 64 Nummer 1 – 3 BbgBO. 
124 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 5. 
125 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, Frage 1. 
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Austausch mit der LMBV zu den Gegebenheiten am Standort vor Antragstellung einen 

sinnvollen Handlungsschritt dar. 126 

Auch empfiehlt sich bei der Wahl des Ingenieurbüros ein Büro, welches bereits Erfah-

rungen mit den Gegebenheiten in der Bergbaufolgelandschaft hat, da sonst Gefahren 

wie die Verflüssigung der Abraumkippen außer Acht gelassen werden könnten 127. Je 

nach Beschaffenheit des Bodens können auf den Projektträger Zusatzkosten zukom-

men, da der Boden beispielsweise zunächst rütteldruckverdichtet werden muss 128. 

4.4.2 Baugenehmigungsverfahren für Projekte in der Bergbaufolgelandschaft 

Für eine Baugenehmigung stellt sich zunächst die Frage, ob diese überhaupt notwendig 

ist. Jeweilig im § 61 der Brandenburgischen oder Sächsischen Bauordnung befindet sich 

eine Liste von Vorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen. Außerdem besteht in 

Brandenburg die Möglichkeit des Bauanzeigeverfahrens. Ein Bauanzeigeverfahren kann 

für die Errichtung von Gebäudeklassen 1 und 2 durchgeführt werden 129. Weiterhin be-

dürfen Anlagen, bei denen gemäß des § 60 der jeweiligen Bauordnung andere Gestat-

tungsverfahren vorgehen, keiner Baugenehmigung. Alle anderen Anlagen benötigen 

eine Baugenehmigung 130. Zu beachten ist, dass gegebenenfalls andere Genehmigun-

gen, wie eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich sein können, wenn keine Bau-

genehmigung erforderlich ist. 

Für die Baugenehmigung, wie für jedes andere Verfahren gilt, dass zunächst die Zustän-

digkeiten der Behörden geklärt werden müssen. Handelt es sich bei dem Antragsteller 

um eine Institution, die in Besitz eines bergbaurechtlichen Betriebsplanes ist, so ist für 

die Durchführung des Baugenehmigungsverfahren das jeweilige Bergamt zuständig. Be-

sitzt der Projektträger selbst keinen bergbaurechtlichen Betriebsplan, so ist der jeweilige 

Landkreis bzw. die untere Bauaufsichtsbehörde für die Durchführung des Baugenehmi-

gungsverfahrens zuständig. 131 

Es muss jedoch unterschieden werden, ob sich das Verfahren im Lausitzer Seenland 

auf sächsischer oder auf brandenburgischer Seite befindet. In Brandenburg besitzt die 

Baugenehmigung eine Konzentrationswirkung 132. Das bedeutet, dass von der Bauge-

                                                                                       

126 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 10. 
127 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
128 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
129 Vgl. § 62 Absatz 1 BbgBO. 
130 Vgl. § 59 Absatz 1 BbgBO. 
131 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
132 Vgl. MIL, Bauordnungsrecht im Land Brandenburg, 2018, S. 26. 



 

 31

nehmigung alle weiteren behördlichen Genehmigungen und Entscheidungen mit um-

fasst werden 133. Darunter fallen naturschutzrechtliche Zulassungen, denkmalschutz-

rechtliche und straßenschutzrechtliche Erlaubnisse 134 und wasserrechtliche Genehmi-

gungen nicht betriebsbedingter Art 135. Dies gilt nicht für Vorhaben, für die ein Planfest-

stellungsverfahren durchgeführt werden muss oder die nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz genehmigt werden müssen. Weiterhin gilt dies nicht für Vorhaben, die eine 

wasserrechtliche Genehmigung aufgrund betriebsbedingter Nutzungen benötigen und 

für Entscheidungen für die eine Gemeinde Selbstverwaltungskompetenz besitzt 136.  

In Sachsen besitzt die Baugenehmigung keine Konzentrationswirkung. Eine wasser-

rechtliche Genehmigung ist separat zu beantragen. Naturschutzrechtliche Belange, wie 

die Eingriffsregelung werden durch die Baugenehmigung jedoch mit betrachtet. 137 

Zu beachten ist, dass im Baugenehmigungsverfahren die untere Abfall- und Boden-

schutzbehörde in Form einer Stellungnahme in das Verfahren mit einbezogen wird. So 

ist es in der Bergbaufolgelandschaft durchaus möglich, dass Altlasten aus dem Bergbau 

im Boden gefunden werden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden diese nur aus 

Tiefen zwischen 0,5 Meter und 1,5 Meter im Boden entfernt. In größeren Tiefen können 

durchaus Altlasten angetroffen werden. Beispielsweise können alte Kellerräume, Metalle 

oder Bahngleise im Boden gefunden werden. Befinden sich Altlasten im Boden, so ent-

scheidet die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, ob sie dort verbleiben dürfen oder 

beseitigt werden müssen. Dies verursacht zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Kos-

ten. 138 

Je nach Art und Umfang des Vorhabens kann die Baugenehmigung in einem vereinfach-

ten Verfahren oder in dem regulären Verfahren durchgeführt werden 139. In Brandenburg 

kann das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nur für die Gebäudeklassen 1 bis 3 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes durchgeführt werden 140. In Sachsen wird 

dieses für alle Vorhaben durchgeführt, die keine Sonderbauten sind oder der Umwelt-

verträglichkeitsprüfungspflicht unterliegen 141.  

Vom Projektträger sind alle in der „Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung“ bzw. 

der „Durchführungsverordnung zur Sächsischen Bauordnung“ aufgeführten Unterlagen 

einzureichen. Erfahrungsgemäß dauert ein Baugenehmigungsverfahren 3 Monate. Die 

                                                                                       

133 Vgl. § 72 Absatz 1 Satz 1 BbgBO 
134 Vgl. MIL, Bauordnungsrecht im Land Brandenburg, 2018, S. 26. 
135 Vgl. OVG 2 S 114.07 Rdnr.9 i.V.m. § 72 Absatz 1 Satz 4 BbgBO. 
136 Vgl. § 72 Absatz 1 Satz 4 BbgBO. 
137 Vgl. § 18 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG. 
138 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, Frage 1, 2 und 4. 
139 Vgl. § 63, 64 BbgBO. 
140 Vgl. § 63 Absatz 1 BbgBO. 
141 Vgl. § 63 Satz 1 SächsBO. 
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Dauer kann sich verlängern, wenn die Stellungsnahmen dem Vorhaben noch nicht in 

Gänze zustimmen. 142 

4.4.3 Unterschiede im Bauordnungsrecht in Brandenburg und Sachsen 

Das Bauordnungsrecht dient der Reglung der ordnungsrechtlichen Anforderungen an 

bauliche und sonstige Anlagen. Geregelt werden sowohl formelle, als auch materielle 

Anforderungen. Zu den formellen Anforderungen gehört die Erteilung einer Baugeneh-

migung. Zu den materiellen Anforderungen gehören unter anderem Anforderungen an 

Standsicherheit, Brandschutz, Bauprodukte und Rettungswege 143. Die Aufstellung einer 

Bauordnung ist Aufgabe der Länder und unterscheidet sich somit von Bundesland zu 

Bundesland. 144 

In dem Versuch, die Bauordnungen der Länder weiter aneinander anzupassen, wurde 

von der Bauministerkonferenz eine Musterordnung erlassen, die als Vorlage für die Bau-

ordnungen der Länder dient 145. Sowohl Brandenburg, als auch Sachsen haben 2016 

ihre Bauordnung weiter an die Musterbauordnung angepasst 146 147, sodass sich die bei-

den Bauordnungen in großen Teilen wortgetreu gleichen. Es gibt jedoch noch immer 

Unterschiede, z.B. die Konzentrationswirkung der brandenburgischen Baugenehmi-

gung. 

Einer der größten Unterschiede in den Bauordnungen von Brandenburg und Sachsen 

liegt im Genehmigungsverfahren für Baugenehmigungen.  Die verfahrensfreien Vorha-

ben unterscheiden sich teilweise in Brandenburg und Sachsen. Aufgrund des Umfangs 

der Vorschrift werden diese hier nur beispielsweise genannt. Unterschiede befinden sich 

beispielsweise in den Vorschriften zu den Gebäuden. So lässt Brandenburg Gebäude 

ohne Aufenthaltsflächen oder Toiletten bis 75 Kubikmeter zu 148. Sachsen erlaubt einge-

schossige Gebäude bis 10 Quadratmeter Grundfläche genehmigungsfrei 149. Außerdem 

besteht in Brandenburg eine Beschränkung für Wochenendhäuser auf dafür festgeleg-

ten Gebieten von 50 Quadratmetern und 4 Metern Höhe 150. Eine solche Beschränkung 

gibt es nicht in Sachsen 151. Weiterhin ist in Brandenburg, nicht aber in Sachsen, ein 

Steg zur Freizeitgestaltung genehmigungsfrei 152. Weitere Unterschiede im Verfahren 

sind im Abschnitt „Baugenehmigungsverfahren für Projekte in der Bergbaufolgeland-

                                                                                       

142 Vgl. Anhang 9: Gesprächsprotokoll untere Bauaufsichtsbehörde, Frage 7 und 8. 
143 Vgl. Inhaltsverzeichnis SächsBO. 
144 Vgl. Battis, Öffentliches Baurecht und Raumordnungsrechts, 2006, S.1. 
145 Vgl. BAVARIA-BS GmbH, Bauordnungen: Mustervorschriften/Mustererlasse. 
146 Vgl. MIL, Bauordnungsrecht im Land Brandenburg, 2018, S.9. 
147 Vgl. WEKA Redaktion, Änderung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in Kraft!, 2016. 
148 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a BbgBO. 
149 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a SächsBO. 
150 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g BbgBO. 
151 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i SächsBO. 
152 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe h BbgBO. 
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schaft“ erwähnt. Es ist zu beachten, dass die Verfahrensarten zur Erteilung der Bauge-

nehmigung in den beiden Ländern ähnlich klingen, aber andere Voraussetzungen erfor-

dern. Es ist weiterhin zu beachten, dass eine Baugenehmigung in Brandenburg für 

6 Jahre gilt 153. In Sachsen gilt sie nur für 3 Jahre bis zum Baubeginn 154. 

4.5 Wasserrecht in der Bergbaufolgelandschaft 

Fast alle der Tagebaurestlöcher im Lausitzer Seenland sind geflutet oder haben bereits 

den gewünschten Endwasserstand erreicht 155. Insgesamt besteht das Lausitzer Seen-

land aus einer Gesamtwasserfläche von 12 800 Hektar 156. Wenn dort ein Vorhaben 

verwirklicht werden soll, ist es aufgrund der gigantischen Wasserfläche nicht unüblich, 

dass eine wasserrechtliche Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung oder ein Planfeststel-

lungsverfahren notwendig ist 157. Im Lausitzer Seenland könnten wasserrechtliche Ge-

nehmigungen beispielsweise für schwimmende Häuser, Bauwerke am See, Wasser-

sportparks, Stege und Wasserrutschen notwendig werden. 

4.5.1 Wasserrechtliche Genehmigung in der Bergbaufolgelandschaft 

Wenn im Seengebiet ein Vorhaben an oder in einem der Seen geplant ist oder Wasser 

bzw. Stoffe aus den Seen entnommen oder zugeführt werden sollen, wird eine wasser-

rechtliche Genehmigung oder Erlaubnis benötigt. Es stellt sich zunächst die Frage, wer 

für die Erteilung dieser Genehmigung zuständig ist. Hierbei gelten die gleichen Regelun-

gen zur Federführung, die für die Baugenehmigung in der Bergbaufolgelandschaft gelten 

und im Abschnitt „Baugenehmigungsverfahren für Projekte in der Bergbaufolgeland-

schaft“ näher ausgeführt werden. Je nach Art des Vorhabens können unterschiedliche 

Genehmigungen erforderlich werden. Die Genehmigungsarten und Voraussetzungen 

unterscheiden sich in der Bergbaufolgelandschaft kaum zu denen in anderen Gebieten. 

Für das Einleiten oder Entnehmen von Stoffen oder Wasser aus einem Gewässer ist 

eine wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung notwendig. Es sei denn es handelt sich 

um Tätigkeiten, wie zum Beispiel Baden, Tauchen, Tränken von Tieren, Eissport, das 

Befahren mit motorlosen Wasserfahrzeugen, die Fischerei oder der Gebrauch des Sees 

durch Anlieger.158  

In Sachsen gelten diese Tätigkeiten an den Seen erst als genehmigungsfrei, sobald der 

Gemeingebrauch erklärt wurde 159. 

                                                                                       

153 Vgl. § 73 Absatz 1 Satz 1 BbgBO. 
154 Vgl. § 73 Absatz 1 SächsBO. 
155 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.21. 
156 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.18. 
157 Vgl. §§ 8 Absatz 1, 68 Absatz 1, 36 Absatz 1 WHG i.V.m. § 87 Absatz 1 BbgWG. 
158 Vgl. §§ 43 Absatz 1, 45, 45a BbgWG. 
159 Vgl. § 16 Absatz 3 SächsWG: 
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Die Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Veränderung von Anlagen an oder in Ge-

wässern bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung. Beispielsweise zählen Bau-

werke (Hafen, Wohnhäuser usw.) und Stege, die in einem Abstand bis zu 10 Meter an 

Gewässern 1.Ordnung und bis zu 5 Meter an Gewässern 2.Ordnung zu den "Anlagen 

an Gewässern". Bei dem Senftenberger See und dem Geierswalder See handelt es sich 

um Gewässer 1.Ordnung 160. Wenn an diesen Seen im Abstand von bis zu 10 Meter 

gebaut werden soll, ist eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig. Anlagen in Ge-

wässern befinden sich ganz oder teilweise im Gewässer, z.B. schwimmende Häuser o-

der Wassersportparks. 161 

Für Maßnahmen des Gewässerausbaus, also „die Herstellung, die Beseitigung und die 

wesentliche Umgestaltung eines Gewässers und seiner Ufer“ 162 ist ein Planfeststel-

lungsverfahren durchzuführen. Zum Gewässerausbau gehören beispielsweise Deiche 

oder Dämme 163. 

Sobald die Art des Verfahrens bekannt ist, kann der entsprechende Antrag gestellt wer-

den. Es wird überprüft, ob nachteilige oder schädigende Einwirkungen auf die Seen oder 

das Grundwasser durch das Vorhaben entstehen können. Für die Entnahme von Was-

ser bei einer wasserrechtlichen Erlaubnis wird beispielsweise überprüft, ob sich zuvor 

ausreichend Wasser im See für das Projekt befindet. Die Menge des Grundwassers am 

Projektstandort darf weder überschritten, noch unterschritten werden. Durch die untere 

Wasserbehörde wird auch überprüft, ob die Vegetation des Sees und seiner Ufer beein-

flusst wird.  Im Verfahren werden dann auch alle anderen betroffenen Behörden in Form 

von Stellungnahmen beteiligt, die z.B. naturschutzrechtliche Belange überprüfen. Bei ei-

ner wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. Bewilligung besteht für die Beteiligung keine 

Pflicht, da das Wasserrecht alleine steht. Zur Information der anderen Fachbereiche wird 

sie jedoch durchgeführt. 164 

Eine wasserrechtliche Genehmigung hingegen besitzt Konzentrationswirkung, sodass 

alle anderen betroffenen Fachbereiche (z.B. Naturschutz) im Verfahren in Form von Stel-

lungnahmen mit einbezogen werden. Es ergeht eine konzentrierte Entscheidung aller 

Fachbereiche. 165 

Da es sich bei den Vorhaben zumeist um Vorhaben innerhalb eines Abschlussbetriebs-

planes handelt, werden die LMBV und das Bergamt im Verfahren mit einbezogen. Nur 

die Ufer des Senftenberger Sees, abgesehen von der Insel im See und der Pflugkippe 

                                                                                       

160 Vgl. § 1 i.V.m. Anlage Teil 1 Nummer 51 Schwarze Elster Abschnitt 2 BbgGewEV. 
161 Vgl. § 87 Absatz 1 BbgWG. 
162 § 67 Absatz 2 Satz 1 WHG. 
163 Vgl. § 67 Absatz 2 Satz 3 WHG: 
164 Vgl. Anhang 11: Gesprächsprotokoll untere Wasserbehörde, Frage 1 und 2. 
165 Vgl. § 87 Absatz 2 BbgWG. 



 

 35

Niemtsch, befinden sich bereits außerhalb eines Abschlussbetriebsplanes. Für Vorha-

ben an diesen Standorten wird eine Prüfung zur Beeinträchtigung des Abschlussbe-

triebsplanes nicht notwendig. Bergtechnische Belange können immer relevant werden. 

Beispielsweise muss bei einem Wassersportpark, der Unterwasser verankert werden 

soll, auf die Standfestigkeit der Böschung geachtet werden, damit keine Gefahren für die 

Nutzer des Strandabschnittes entstehen. 166  

Die Beteiligung der LMBV und des Bergamtes stellen wichtige Voraussetzungen für das 

Vorhaben dar, die so nur in der Bergbaufolgelandschaft vorkommen. Außerdem ist zu 

beachten, dass die Realisierung eines Projektes in einem Trinkwasserschutzgebiet, wie 

z.B. südwestlich von Ruhland ausgeschlossen ist 167.  

Um diese Tatbestände überprüfen zu können, werden Unterlagen zur Gestaltung des 

Bauwerks, zur zu entnehmenden Wassermenge und den ggf. benutzten Hilfsstoffen ver-

langt. Nur auf diese Weise können mögliche Beeinträchtigungen für den See oder Ge-

fahren für Menschen erkannt werden. Erfahrungsgemäß dauert ein solches Verfahren 

drei Monate. 168 

4.5.2 Unterschiede im Wasserrecht in Brandenburg und Sachsen 

Das übergeordnete Bundesgesetz für die wasserrechtlichen Landesgesetze bildet das 

Wasserhaushaltsgesetz. Es beinhaltet alle wichtigen wasserrechtlichen Regelungen. 

Durch die Länder können diese Regelungen weiter konkretisiert werden bzw. kann von 

ihnen abgewichen werden 169, solange es sich nicht um stoff- oder anlagenbezogene 

Regelungen handelt. 170 

Da sich das Lausitzer Seenland sowohl in Brandenburg, als auch in Sachsen befindet, 

ist die Wahl des Standortes sehr wichtig, denn in den Gesetzen der beiden Länder gibt 

es Unterschiede. In Brandenburg wird eine wasserrechtliche Genehmigung, soweit auch 

eine Baugenehmigung benötigt wird, mit von der Baugenehmigung umschlossen 171. Für 

baugenehmigungsfreie Anlagen oder Anlagen an oder in Gewässern, die zwar eine Bau-

genehmigung benötigen, aber betriebsbedingt errichtet werden, muss eine wasserrecht-

liche Genehmigung separat bei der unteren Wasserbehörde beantragt werden 172. Bei-

spielsweise benötigt ein Steg, der in einem Gewässer zur Freizeitgestaltung errichtet 

                                                                                       

166 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 3. 
167 Vgl. Anhang 11: Gesprächsprotokoll untere Wasserbehörde, Frage 5. 
168 Vgl. Anhang 11: Gesprächsprotokoll untere Wasserbehörde, Frage 3 und 4. 
169 Vgl. Artikel 72 Absatz 3 Nummer 5 GG. 
170 Vgl. Umwelt Bundesamt, Wasserrecht, 2018. 
171 Vgl. OVG 2 S 114.07 Rdnr. 9. 
172 Vgl. §72 Absatz 1 Satz 4 BbgBO i.V.m. § 87 Absatz 1 Satz 4 BbgWG. 
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wird zwar keiner Baugenehmigung 173, aber durchaus einer wasserrechtlichen Geneh-

migung 174. Das Gleiche gilt für Wasserrutschen 175. In Sachsen besitzt die Baugeneh-

migung keine Konzentrationswirkung, sodass eine wasserrechtliche Genehmigung ge-

nerell bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen ist 176. Im Grundaufbau ist beiden 

Gesetzen wenig gemein. In manchen Paragraphen sind die Bestimmungen in Branden-

burg ausführlicher, in anderen Paragraphen die in Sachsen. Beispielsweise umfasst das 

brandenburgische Wassergesetz im Bereich der genehmigungsfreien Gewässerbenut-

zung durch Gemeingebrauch auch das Tauchen mit Atemgeräten und schließt eine ge-

nehmigungsfreie Gewässerbenutzung in Gewässern, die der Trinkwasserversorgung 

dienen aus 177. Diese beiden Aussagen sind im § 16 des Sächsischen Wassergesetzes 

nicht vorhanden.  

Zudem gilt in Sachsen der Gemeingebrauch nur für natürliche Gewässer 178. Bei den 

Gewässern im Lausitzer Seenland hingegen handelt es sich um künstlich angelegte 

Seen 179. In Sachsen muss der Gemeingebrauch an den Tagebaurestlochseen zunächst 

durch die untere Wasserbehörde zugelassen werden 180. Der Gemeingebrauch des 

Brandenburgischen Rechtes spricht nur von oberirdischen Gewässern, welches auch 

die künstlichen Gewässer im Gemeingebrauch mit umfasst 181. Sachsen behält sich das 

Recht der Aufhebung des Gemeingebrauches in bestimmten Fällen vor 182. Eine ent-

sprechende Regelung befindet sich im § 43 Brandenburgisches Wassergesetz zum Ge-

meingebrauch nicht. 

Außerdem bestehen Unterschiede im genehmigungsfreien Einleiten von Wasser in Ge-

wässer. Das Brandenburgische Wassergesetz erlaubt es sauberes Niederschlagswas-

ser einzuleiten 183. Das sächsische Wassergesetz spricht von sauberem Grund- und 

Quellwasser 184. Im Bereich der genehmigungsfreien Gewässerbenutzung durch Anlie-

gergebrauch behält sich Brandenburg eine Möglichkeit der Beschränkung vor  185, die so 

im sächsischen Wassergesetz nicht direkt vorgesehen ist.  

 

                                                                                       

173 Vgl. § 61 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe h BbgBO. 
174 Vgl. § 87 Absatz 1 Satz 1 BbgWG. 
175 Vgl. Anhang 5: Gesprächsprotokoll untere Abfall- und Bodenschutzbehörde, Frage 3. 
176 Vgl. § 60 Nummer 1 SächsBO. 
177 Vgl. § 43 Absatz 1 Satz 1 BbgWG. 
178 Vgl. § 16 Absatz 1 Satz 1 SächsWG. 
179 Vgl. Dallhammer, Schiffbarkeit der Gewässer der Braunkohlesanierung, 2013, Folie 5. 
180 Vgl. § 16 Absatz 3 SächsWG 
181 Vgl. § 43 Absatz 1 Satz 1 BbgWG. 
182 Vgl. § 16 Absatz 4 SächsWG. 
183 Vgl. § 43 Absatz 1 Satz 2 BbgWG. 
184 Vgl. § 16 Absatz 1 Satz 1 SächsWG. 
185 Vgl. § 45 BbgWG. 
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4.5.3 Unterschiede in der Schifffahrtsverordnung in Brandenburg und Sachsen 

In der Bergbaufolgelandschaft ist für einige Projekte das Befahren der Seen mit Was-

serfahrzeugen interessant, besonders wenn die Seen nahtlos schiffbar sind. Dabei muss 

die Schifffahrtsverordnung des jeweiligen Bundeslandes beachtet werden. Das Befahren 

der Seen in der Bergbaufolgelandschaft mit motorbetrieben Fahrzeugen ist erst möglich, 

wenn der See als schiffbar erklärt wurde oder in Brandenburg eine Rechtsverordnung 

für das jeweilige Gewässer erlassen wurde, die das Befahren mit kleinen motorbetrieben 

Fahrzeugen zulässt 186. Solange ein Gewässer in Sachsen noch nicht für schiffbar erklärt 

wurde, kann im Einzelfall oder als Allgemeinverfügung eine Genehmigung der Nutzung 

des Sees in Form einer Gestattung ergehen. Die Genehmigung ist vom Stand der Sa-

nierung abhängig. 187 

Ein Tagebaurestsee in Sachsen ist schiffbar, wenn er in der Anlage 2 Nummer 1 zum 

Sächsischen Wassergesetz aufgeführt ist oder nach Anlage 2 Nummer 2 die Fertigstel-

lung des Sees für die Nutzung festgestellt ist 188. In Brandenburg wird die Schiffbarkeit 

eines Gewässers durch Rechtsverordnung festgelegt 189. 

Der Umfang der Nutzung eines schiffbaren Gewässers wird in Brandenburg und Sach-

sen durch die jeweilige Schifffahrtsverordnung festgelegt. Derzeitig sind nur der Geiers-

walder See und der Senftenberger See schiffbar 190.  

Seit der Bereinigung der sächsischen Schifffahrtsverordnung im Jahr 2014 ähneln sich 

die Schifffahrtsverordnungen von Brandenburg und Sachsen stark 191. Die Sächsische 

Schifffahrtsverordnung umfasst zudem nur noch die wichtigsten Paragraphen, sodass 

die Brandenburgische Schifffahrtsverordnung zu Themenbereichen, wie der Führer-

scheinzulassung, der Ausrüstung der Fahrzeuge und den Verkehrsregeln weitaus aus-

führlicher aufgestellt ist 192. Zu vielen Paragraphen in der brandenburgischen Schiff-

fahrtsverordnung gibt es keine entsprechende Regelung in der sächsischen Schifffahrts-

verordnung. Sie verweist auf andere Richtlinien und Verordnungen 193. Bestehende Un-

terschiede in den Verordnungen sind besonders interessant für den Geierswalder See. 

Dieser befindet sich sowohl in Brandenburg, als auch in Sachsen, sodass sich auf der 

Wasserfläche die Geltungsbereiche und Inhalte der Gesetze und Verordnungen ändern. 

                                                                                       

186 Vgl. § 43 Absatz 1a BbgWG. 
187 Vgl. Dallhammer, Schiffbarkeit der Gewässer der Braunkohlesanierung, 2013, Folie 5. 
188 Vgl. § 17 Absatz 2 Satz 1 und 2 SächsWG. 
189 Vgl. § 46 Absatz 2 BbgWG. 
190 Vgl. Anlage 1 Nummer 30 und 36 LSchiffVO. 
191 Vgl. Gemeinde Elsterheide, Elsterheider Info: Amts- und Informationsblatt der Gemeinde, 2015, S. 5. 
192 Vgl. Abschnitt 3,4,6 LSchiffVO. 
193 Vgl. § 5 SächsSchiffVO. 
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5 Naturschutz- und Landschaftspflegerecht in der Berg-

baufolgelandschaft 

Aus der Perspektive des Naturschutzes und der Landschaftspflege stellt die Berg-

baufolgelandschaft eine Besonderheit dar 194.  

Die ursprünglich vorherrschende Landschaft wurde durch den Bergbau vollkommen zer-

stört und anschließend durch Rekultivierung und Renaturierung des Menschen wieder 

der Natur zugeführt. Es haben sich daher neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

gebildet. 195  

Die Bergbaufolgelandschaft „Lausitzer Seenland“ zeichnet sich vor allem durch ihre 

Siedlungs- und Straßennetzarmut aus, sodass sie eine gute Lebensgrundlage für be-

sonders empfindliche Tier- und Pflanzenarten bildet. Zudem konnten sich auf den nähr-

stoffarmen Flächen Rohböden bilden, die eine Grundlage für die Entstehung vielfältiger 

Biotope darstellen. Heute zeichnen sich die Flächen des Lausitzer Seenlandes vor allem 

durch Vielfältigkeit, Naturnähe, Großflächigkeit und ein besonders Relief aus. 196 

Etwa 15% der Flächen, die nach Abschluss des Bergbaus saniert wurden, fließen dem 

Naturschutz zu. Dort soll die Natur die Möglichkeit erhalten, sich die Landschaft zurück 

zu erobern. Die Flächen werden dafür entsprechend vorbereitet und artenspezifische 

Lebensräume werden angelegt. 197 

Es lässt sich somit schlussfolgern, dass der Naturschutz und die Landschaftspflege im 

Gebiet der Bergbaufolgelandschaft eine große Rolle spielt und im Genehmigungspro-

zess mit ebenso großer Wichtigkeit beachtet werden muss. Die Regelungen des Natur-

schutzes werden daher hier separat genannt. 

Nachfolgend werden zunächst einmal die für den Ablauf des Genehmigungsprozesses 

bedeutendsten Schutzgebiete betrachtet. Darunter fallen die Gebiete des Natura 2000 

Netzes und die Landschaftsschutzgebiete. Das bedeutet auf keinen Fall, dass andere 

Schutzgebiete nicht relevant werden können. 

 

 

 

                                                                                       

194 Vgl. Harter, Naturschutz wird im Lausitzer Seenland großgeschrieben, In: Richter, Ringo, Lausitzer Se-
enland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.234. 

195 Vgl. Lausitz Energie Bergbau AG, Geschäftsfeld Bergbau: Landschaft gestalten. 
196 Vgl. Harter, Naturschutz wird im Lausitzer Seenland großgeschrieben, In: Richter, Ringo, Lausitzer Se-

enland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S.234. 
197 Vgl. Lausitz Energie Bergbau AG, Renaturierung: Lebensräume schaffen und schützen. 
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5.1 Bedeutung der Gebiete der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Eine der Hauptaufgaben des Naturschutzes ist der Gebietsschutz. Zu den wichtigsten 

Schutzgebieten zählen die Natura 2000 Gebiete. Die Erhaltung und Wiederherstellung 

dieser Gebiete steht im gemeinschaftlichen Interesse 198. Das Netz der Natura 2000 Ge-

biete besteht aus den Gebieten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und den Vogelschutz-

gebieten 199. In diesem Abschnitt werden zunächst nur die FFH-Gebiete betrachtet.  

Das Ziel der FFH-Richtlinie ist die Sicherung und Erhaltung der Artenvielfalt und der 

natürlichen Lebensräume in den besonders geschützten Gebieten 200.  

Ein FFH-Gebiet zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um einen Lebensraum im Sinne 

des Anhang 1 handelt oder eine Tier- oder Pflanzenart im Sinne des Anhang 2 der Richt-

linie 92/43/EWG im Gebiet angesiedelt ist 201. 

Es gibt 231 unterschiedliche Lebensraumtypen und rund 1000 Tier- und Pflanzenarten, 

die eine Fläche zu einem FFH-Gebiet machen. In Deutschland kommen 92 Lebensraum-

typen  und 138 Tier- und Pflanzenarten vor. 202 

Gemeldet sind  derzeitig 4544 FFH-Gebiete (Stand November 2017), davon entfallen 

595 FFH-Gebiete auf Brandenburg und 270 FFH-Gebiete auf Sachsen 203. Zu den Re-

gionen, in denen sich FFH-Gebiete befinden, zählt auch das Lausitzer Seenland. Bei-

spielsweise handelt es sich bei der Insel im Senftenberger See oder auch bei einem 

Landstück nordöstlich am Sedlitzer See um FFH-Gebiete 204. Eine Karte dazu befindet 

sich im Anhang 2. 

Die FFH-Gebiete müssen im Genehmigungsprozess gesondert beachtet werden. Bei 

der Realisierung eines Projektes in einem FFH-Gebiet muss überprüft werden, ob das 

Vorhaben dazu geeignet ist das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen 205. Eine Beeinträch-

tigung kann durch die Lage des Projektes im FFH-Gebiet oder durch die Einwirkung von 

außen entstehen. Hierfür reicht die bloße Möglichkeit aus. Sobald in einer Vorprüfung 

eine Beeinträchtigung nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, wird eine 

Prüfung zur Verträglichkeit des Projektes mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 

durchgeführt 206. Wird eine Beeinträchtigung festgestellt, so ist auch zu bewerten, wie 

erheblich die Beeinträchtigung ist. Zur Bestimmung der Erheblichkeit werden Kriterien, 

wie Umfang, Intensität und Dauer herangezogen.207  

                                                                                       

198 Vgl. Artikel 2 Absatz 2 Richtlinie 92/43/EWG. 
199 Vgl. Artikel 3 Absatz 1 S.3 Richtlinie 92/43/EWG. 
200 Vgl. Artikel 2 Absatz 1 Richtlinie 92/43/EWG. 
201 Vgl. Anhang 5 der Richtlinie 92/43/EWG. 
202 Vgl. BMU, Natura 2000: Gebietsschutz, 2016. 
203Vgl. BfN, FFH-Gebiete in Deutschland, 2017. 
204 Vgl. LBG, Schutzgebiete in Brandenburg, 2020. 
205 Vgl. Artikel 6 Absatz 3 Richtlinie 92/43/EWG i.V.m. §34 BNatSchG. 
206 Vgl. § 34 BNatSchG. 
207 Vgl. BfN, FFH Verträglichkeitsprüfung, 2019. 
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Beispielsweise kann dies am FFH-Gebiet „Insel im Senftenberger See“ (Gebietsnum-

mer: 85) dargestellt werden. Insgesamt beinhaltet das Gebiet eine Fläche von 886 ha, 

die aus Land- und Wasserflächen besteht 208. Es wurden drei Lebensraumtypen der 

FFH-Richtlinie festgestellt, darunter stehende Gewässer mit Strandlingsrasen, eutrophe 

Seen und Schwingrasenmoore (Gebietsnummern: 3130, 3150, 7140) 209. Zudem wurde 

eine Tierart der FFH-Richtlinie festgestellt, nämlich der Fischotter 210.  

Da es sich bei der Insel um eine Bergbaufolgelandschaft handelt, die lange nicht betreten 

werden durfte, hat sich ein Rückzugsort gebildet, der erhalten werden und sich ungestört 

entfalten soll. Es wurde daher das Ziel gesetzt, dass die Insel isoliert und nutzungsfrei, 

ohne menschlichen Einfluss bleiben soll. 211 

Von diesen Zielen ist abzuleiten, dass Vorhaben jeglicher Art auf dem Gebiet der Insel 

im Senftenberger See zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebiets führen 

würden und somit zu untersagen sind. Das gilt auch für alle Vorhaben, die auf die Insel 

einwirken können und somit für die Nutzung des restlichen Senftenberger Sees im Be-

reich Tourismus und in allen anderen Bereichen. 

Als Grundannahme kann davon ausgegangen werden, dass eine erhebliche Beeinträch-

tigung stets vorliegt, wenn ein Vorhaben in einem FFH-Gebiet durchgeführt wird, da 

meist Flächen versiegelt werden müssen und der Lebensraum dadurch zerstört wird. 

Jedoch sind Abweichungen von dieser Grundannahme möglich. 212 

Einem Vorhaben in einem FFH-Gebiet wird nur dann zugestimmt, wenn das Vorhaben 

mit dem FFH-Gebiet vereinbar und eine Beeinträchtigung nicht erheblich ist. In Sonder-

fällen wird abweichend davon zugestimmt, wenn zwingende Gründe des öffentlichen In-

teresses der Unzumutbarkeit überwiegen und eine zumutbare Alternative, in Bezug auf 

den Standort, nicht gegeben ist.213 

Für die prioritären Lebensraumtypen bzw. -arten gelten besonders strenge Regelun-

gen 214. Ausnahmsweise kann ein Vorhaben nur noch aus Gründen der Gesundheit, der 

öffentlichen Sicherheit, maßgeblich vorteilhaften Effekten für die Umwelt oder anderen 

überwiegenden Gründen der Allgemeinheit zugelassen werden. Gegebenenfalls ist die 

Anhörung der Europäischen Kommission notwendig. 215 

                                                                                       

208 Vgl. MLUL, Managementplan für das FFH-Gebiet Insel im Senftenberger See: Kurzfassung, 2019, 
S.  4 - 5. 

209 Vgl. MLUL, Managementplan für das FFH-Gebiet Insel im Senftenberger See: Kurzfassung, 2019, S. 6. 
210 Vgl. MLUL, Managementplan für das FFH-Gebiet Insel im Senftenberger See: Kurzfassung, 2019, 

S. 13. 
211 Vgl. MLUL, Managementplan für das FFH-Gebiet Insel im Senftenberger See: Kurzfassung, 2019, 

S. 12. 
212 Vgl. Lambrecht, Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheb-

lichkeit im Rahmen der FFH-VP: Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 2017, S. 43. 
213 Vgl. § 34 Absatz 3 BNatSchG 
214 Vgl. Artikel 6 Absatz 4 Richtlinie 92/43/EWG. 
215 Vgl. Artikel 6 Absatz 4 Richtlinie 92/43/EWG. 
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5.2 Bedeutung der Vogelschutzgebiete 

Die Vogelschutzgebiete gehören genauso wie die Gebiete der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie zum Netz der Natura 2000 Gebiete 216. Ziel der Richtlinie zu den Vogelschutz-

gebieten ist die Erhaltung, Regulierung und der Schutz der heimischen Vogelarten auf 

dem Gebiet der europäischen Mitgliedstaaten 217. Dies gilt „für Vögel, ihre Eier, Nester 

und Lebensräume“ 218. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnah-

men zu treffen, die die Bestände und Vielfalt der Vogelarten auf einem gewissen Stand 

halten und Lebensräume in ausreichender Fläche erhalten 219.  

In Deutschland gibt es 742 Schutzgebiete (Stand Oktober 2017) von denen 27 in Bran-

denburg und 77 in Sachsen gemeldet sind 220. Auch im Lausitzer Seenland befinden sich 

diese Gebiete, daher können sie für die Genehmigung bestimmter Verfahren relevant 

werden 221. Eine Karte zu den Vogelschutzgebieten im Lausitzer Seenland befindet sich 

im Anhang 3. 

Für die Einwirkung eines Vorhabens auf bzw. die Durchführung eines Vorhabens in ei-

nem Vogelschutzgebiet gelten die gleichen Voraussetzungen, die bereits im Abschnitt 

„Bedeutung der Gebiete der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“ genannt wurden. Es ist die-

selbe Überprüfung bezüglich der Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes durchzu-

führen, die auch für die FFH-Gebiete durchzuführen ist. 222 

5.3 Bedeutung der Landschaftsschutzgebiete 

Neben den Natura 2000 Gebieten haben auch die Landschaftsschutzgebiete einen Ein-

fluss auf den Genehmigungsprozess und den Ablauf des Verfahrens. Im Gegensatz zum 

Naturschutzgebiet ist im Landschaftsschutzgebiet eine Bewirtschaftung durch den Men-

schen vor naturschutzrechtlichen Hintergründen möglich. Es darf nur nicht der in der 

jeweiligen Rechtsverordnung des Landschaftsschutzgebietes festgesetzte Gebietscha-

rakter beeinträchtigt werden. Der Schutzzweck wird für jedes Gebiet separat festge-

legt. 223 

Außerdem befinden sich Naturschutzgebiete eher abseits von Ortschaften, während 

Landschaftsschutzgebiete aufgrund ihrer Fläche meist von Ortschaften umgeben sind 

Es kommt daher öfter zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in einem Landschafts-

schutzgebiet, als in einem Naturschutzgebiet. 224 

                                                                                       

216 Vgl. Artikel 3 Absatz 1 S.3 Richtlinie 92/43/EWG. 
217 Vgl. Artikel 1 Richtlinie 2009/147/EG. 
218 Artikel 1 Absatz 2 Richtlinie 2009/147/EG. 
219 Vgl. Artikel 2 und 3 Richtlinie 2009/147/EG. 
220 Vgl. BfN, Vogelschutzgebiete in Deutschland, 2017. 
221 Vgl. LfULG, Europäische Vogelschutzgebiete, 2019. 
222 Vgl. Lambrecht, Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheb-

lichkeit im Rahmen der FFH-VP: Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 2017, S. 43. 
223 Vgl. BfN, Landschaftsschutzgebiete, 2019. 
224 Vgl. Anhang 17: Gesprächsprotokoll MLUK, Frage 3. 
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Ein großes Landschaftsschutzgebiet befindet sich beispielsweise auf dem Gebiet des 

Senftenberger Sees und südwestlich davon 225. Eine Karte dazu befindet sich im An-

hang 4. 
 

Für den Genehmigungsprozess wird das Landschaftsschutzgebiet vor allem in der Bau-

leitplanung wichtig. Da es sich bei den Landschaftsschutzgebieten um großflächige Ge-

biete im Außenbereich handelt und Vorhaben in der Bergbaufolgelandschaft zumeist im 

Außenbereich verwirklicht werden, kann eine Überlagerung von einem Vorhaben und 

einem Landschaftsschutzgebiet eintreten. Für die Verwirklichung eines nicht privilegier-

ten Vorhabens im Außenbereich wird ein Bebauungsplan notwendig. Der Umfang des 

Aufstellungsverfahrens hängt von der Art des Bebauungsplanes ab. Ein Angebotsplan, 

sprich ein Bebauungsplan, der nicht vorhabenbezogen ist, benötigt zunächst ein Voran-

frageverfahren.  In Brandenburg wird ein solcher Antrag beim Ministerium für Landwirt-

schaft, Umwelt und Klimaschutz gestellt. Bei dem Voranfrageverfahren handelt es sich 

um ein separates Genehmigungsverfahren. Dabei wird überprüft, ob die Zulassung des 

Vorhabens im Landschaftsschutzgebiet offensichtlich ausgeschlossen ist 226. Nach 

Durchführung des Voranfrageverfahrens wird auf Antrag der planenden Gemeinde das 

Zustimmungsverfahren zur Bauleitplanung durchgeführt 227. Bei einem vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan wird eine entsprechende Prüfung durch die untere Naturschutz-

behörde durchgeführt. Voraussetzung dafür ist, dass weniger als 5 Hektar des Land-

schaftsschutzgebietes in Anspruch genommen werden 228.  

Für immissionsschutzrechtliche Projekte in einem Landschaftsschutzgebiet, wie Wind-

kraftanlagen oder Projekte für die eine Planfeststellung notwendig ist, führt das Landes-

amt für Umwelt in Brandenburg das Verfahren. 229 

5.4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung als Huckepackverfahren 

Für jedes geplante Vorhaben ist der Naturschutz zu beachten. Dies gilt auch für Vorha-

ben in der Bergbaufolgelandschaft. Im Genehmigungsprozess werden naturschutzrecht-

liche Belange zumeist im Rahmen von anderen Genehmigungsverfahren, wie zum Bei-

spiel dem Baugenehmigungsverfahren, dem Planfeststellungsverfahren oder Verfahren 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit geprüft. Sie wird somit in Form eines Hu-

ckepackverfahrens durchgeführt. 230 

Wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wird, sind die Abwägungen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung bereits im Bauleitplanverfahren zu beachten und werden beim 

                                                                                       

225 Vgl. LBG, Schutzgebiete in Brandenburg, 2020. 
226 Vgl. MLUL, Bauleitplanung in Landschaftsschutzgebieten, S. 1 Nr. 2. 
227 Vgl. Vgl. Anhang 17: Gesprächsprotokoll MLUK, Frage 4. 
228 Vgl. Vagedes, Landschaftsschutzgebiete (LSG); Bauleitplanung; Erlass zur Zuständigkeit, 2017, S. 2. 
229 Vgl. Anhang 17: Gesprächsprotokoll MLUK, Frage 2. 
230 Vgl. § 17 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG. 
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späteren Baugenehmigungsverfahren innerhalb eines Bebauungsplanes nicht mehr ge-

prüft 231. Für Vorhaben, die sich im Außenbereich befinden, gilt die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung weiter 232. Wenn es anderweitig keine Verpflichtung zur Einholung ei-

ner Genehmigung oder Anzeige eines Verfahrens gibt, ist gegebenenfalls eine eigen-

ständige naturschutzrechtliche Genehmigung zu beantragen. 233 

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird zunächst geprüft, ob ein 

Eingriff in die Natur vorliegt 234. 

Zur Feststellung von Eingriffen werden die Tatbestände des Bundesnaturschutzgeset-

zes, der jeweiligen Landesgesetze und von den Kommunen erlassenen Verordnungen 

abgeprüft. Zu diesen Tatbeständen zählen in der Bergbaufolgelandschaft unter anderen 

der Gebietsschutz, der Artenschutz, Naturdenkmale, der Gehölzschutz und das Bauver-

bot an Gewässern 1.Ordnung und stehenden Gewässern. 235 

Für ein Vorhaben in der Bergbaufolgelandschaft ist der allgemeine und besondere Ar-

tenschutz wichtig 236. Auf Grund des allgemeinen Artenschutzes ist es beispielsweise 

zum Brutschutz zwischen dem 01.März und dem 30.September verboten Gehölze ab-

zuschneiden oder zu beseitigen 237. Für den besonderen Artenschutz sind alle streng 

geschützten Tier- und Pflanzenarten relevant. Die Bergbaufolgelandschaft „Lausitzer 

Seenland“ bietet für geschützte Tierarten, wie den „Brachpieper“, den „Wiedehopf“ und 

den „Ziegenmelker“ und geschützte Pflanzenarten, wie das „büschelige Gipskraut“ und 

die „ästige Mondraute“ ideale Lebensbedingungen 238. Für die Tierarten gilt ein Tötungs- 

und Störungsverbot und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen weder beschädigt, 

noch zerstört werden 239. Für die Pflanzenarten gilt ein Entnahmeverbot 240. Ein Vorha-

ben im Lausitzer Seenland kann durch das Vorkommen einer der aufgezählten Tier- 

oder Pflanzenarten verhindert werden. 

Weiterhin spielt der Gebietsschutz eine Rolle 241. Im Lausitzer Seenland befinden sich 

zahlreiche Schutzgebiete, darunter Gebiete der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Vogel-

schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete 242 und Biosphärenreser-

vate 243. Ein Naturschutzgebiet darf nicht nachhaltig gestört, beschädigt oder zerstört 

                                                                                       

231 Vgl. § 18 Absatz 2 BNatSchG. 
232 Vgl. § 18 Absatz 2 BNatSchG. 
233 Vgl. MLUV, Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, 2009, S. 3 – 4. 
234 Vgl. MLUV, Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE, 2009, S. 4. 
235 Vgl. Anhang 7: Gesprächsprotokoll untere Naturschutzbehörde, Frage 2. 
236 Vgl. Anhang 7: Gesprächsprotokoll untere Naturschutzbehörde, Frage 2. 
237 Vgl. § 39 Absatz 5 Nummer 2 BNatSchG. 
238 Vgl. Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland, Artenschutz, 2015. 
239 Vgl. § 44 Absatz 1 Nummer 1-3 BNatSchG. 
240 Vgl. § 44 Absatz 1 Nummer 4 BNatSchG. 
241 Vgl. Anhang 7: Gesprächsprotokoll untere Naturschutzbehörde, Frage 2. 
242 Vgl. LBG, Schutzgebiete in Brandenburg, 2020. 
243 Vgl. LfULG, Schutzgebiete in Sachsen, 2019. 
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werden 244. Die Umsetzung eines Vorhabens in einem solchen Gebiet ist daher ausge-

schlossen. In einem Biosphärenreservat ist die Realisierung eines Vorhabens nur in der 

Entwicklungszone möglich 245. Im Verfahren wird auch darauf geachtet, ob sich ein Na-

turdenkmal auf der Fläche des Vorhabens befindet 246. Die Beschädigung oder Zerstö-

rung eines Naturdenkmales ist verboten 247. Informationen zu den anderen Schutzgebie-

ten befinden sich in den jeweiligen Kapiteln. 

Weiterhin könnte ein Projekt, dessen geplante Fläche Bäume mit einem Stammumfang 

von 100 cm beherbergt, durch die Bäume verhindert werden. Es ist verboten geschützte 

Bäume zu beseitigen 248. Bäume mit einem Stammumfang von 100 cm gehören zu den 

geschützten Bäumen 249. 

Da es sich bei den Flächen der Bergbaufolgelandschaft großteilig um Wasserflächen 

handelt, ist das Bauverbot im Abstand von 50 Metern zu Gewässern 1.Ordnung und 

stehenden Gewässern zu beachten 250. Bei allen Seen im Lausitzer Seenland handelt 

es sich um stehende Gewässer 251. Zusätzlich sind der Senftenberger See und der Gei-

erswalder See Gewässer 1.Ordnung 252. Auf Antrag kann eine Ausnahme zum Bauver-

bot zugelassen werden, wenn entweder die Beeinträchtigungen des Gewässers und der 

Uferzonen gering sind oder ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht 253. Ein 

Bauverbot gilt nicht für Anlagen des öffentlichen Verkehrs und Anlagen, die zuvor bereits 

Bestand hatten oder aufgrund einer wasserrechtlichen Bewilligung oder Erlaubnis zuge-

lassen wurden 254. 

Nachdem alle Eingriffe festgestellt wurden, müssen sie bewertet werden. Wenn kein 

Eingriff vorliegt oder alle Eingriffe vermieden werden können, kann das Vorhaben aus 

naturschutzrechtlicher Sicht zugelassen werden. Liegt ein nicht vermeidbarer Eingriff 

vor, so ist das Vorhaben entweder nicht zulässig oder es müssen Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen geleistet werden. 255  

Besteht eine Alternative in der Umsetzung des Vorhabens oder dem Standort so ist es 

vermeidbar und wird nicht zugelassen 256. 

                                                                                       

244 Vgl. § 23 Absatz 2 BNatSchG 
245 Vgl. LfU, Biosphärenreservat?, 2020. 
246 Vgl. Anhang 7: Gesprächsprotokoll untere Naturschutzbehörde, Frage 2. 
247 Vgl. § 28 Absatz 2 BNatSchG 
248 Vgl. § 4 Absatz 1 GehölzSchVO LK OSL 
249 Vgl. § 2 Absatz 2 Nummer 1 GehölzSchVO LK OSL 
250 Vgl. § 61 Absatz 1 BNatSchG. 
251 Vgl. Anhang 11: Gesprächsprotokoll untere Wasserbehörde, Frage 8. 
252 Vgl. § 1 i.V.m. Anlage Teil 1 Nummer 51 Schwarze Elster Abschnitt 2 BbgGewEV. 
253 Vgl. § 61 Absatz 3 BNatSchG 
254 Vgl. § 61 Absatz 2 BNatSchG. 
255 Vgl. BfN, Grundsätzlicher Ablauf der Eingriffs-Ausgleichsregelung nach § 13 und § 15 Bundesnatur-

schutzgesetz, 2010. 
256 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Die naturschutzrecht-

liche Eingriffsregelung, 2018. 
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Können für keine bzw. nicht für alle Beeinträchtigungen Ausgleichs- oder Ersatzmaß-

nahmen geleistet werden, so muss unter Abwägung der Belange des Naturschutzes und 

der Belange des Vorhabens bzw. der Allgemeinheit geprüft werden, ob das Vorhaben 

dennoch zugelassen werden kann. Überwiegen die Belange des Vorhabens bzw. der 

Allgemeinheit so sind Ersatzzahlungen zu erbringen. 257 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung findet keine Anwendung bei der Zulassung 

von Verfahren im Innenbereich oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 258. 

5.5 Unterschiede im Naturschutzrecht in Brandenburg und Sachsen 

Übergeordnet gilt für alle Bundesländer das Bundesnaturschutzgesetz. Im Naturschutz-

recht erhalten die Länder, ähnlich wie im Wasserecht die Möglichkeit ergänzende oder 

abweichende Regelungen zum Bundesnaturschutzgesetz durch das jeweilige Landes-

recht festzulegen 259. Diese Regelungen gelten nur für das Gebiet des jeweiligen Lan-

des 260. Abweichungen in den Gesetzen ergeben sich vor allem aus den tatsächlichen 

Landschaftsbedingungen des jeweiligen Landes. 

Beispielsweise werden in den Ländern Brandenburg und Sachsen neben den in § 30 

Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz aufgezählten Biotopen weiterhin jeweils andere Bi-

otoparten unter Schutz gestellt. In Brandenburg sind „Feuchtwiesen, Lesesteinhaufen, 

Streuobstbestände, Moorwälder, Hangwälder und Restbestockungen anderer natürli-

cher Waldgesellschaften“ 261 geschützt. Sachsen schützt „magere Frisch- und Bergwie-

sen, […] höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche Einzelbäume, […] Serpentinitfels-

fluren, […] Streuobstwiesen, Stollen früherer Bergwerke, sowie in der freien Landschaft 

befindliche Steinrücken, Hohlwege und Trockenmauern“ 262. 

Zudem ist in Sachsen eine Liste von Eingriffen in die Natur vorgegeben, die den Tatbe-

stand des § 14 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz in jedem Fall verwirklichen 263. Im 

BbgNatSchAG befindet sich eine solche Vereinfachung der Verwaltungspraxis nicht. Es 

verbleibt bei der abstrakten Definition eines Eingriffes gemäß Bundesnaturschutzgesetz. 

Im SächsNatSchG sind weitergehende Regelungen zu allen Schutzgebieten getrof-

fen 264. Das BbgNatSchAG beschränkt sich auf die geschützten Landschaftsbestandteile 

und die Biotope 265. Außerdem bestehen in Brandenburg ausführliche Bestimmungen zu 

Alleen und Horststandorten 266.  

                                                                                       

257 Vgl. BfN, Grundsätzlicher Ablauf der Eingriffs-Ausgleichsregelung nach § 13 und § 15 Bundesnatur-
schutzgesetz, 2010. 

258 Vgl. § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG. 
259 Vgl. BfN, Naturschutzrecht, 2020. 
260 Vgl. Anhang 8: Bestätigung der Richtigkeit von Gesprächsprotokoll Nr. 2. 
261 § 18 Absatz 1 BbgNatSchAG. 
262 § 21 Absatz 1 SächsNatSchG. 
263 Vgl. § 9 Absatz 1 SächsNatSchG. 
264 Vgl. § 14 bis 21a SächsNatSchG. 
265 Vgl. § 8 Absatz 2 und § 18 BbgNatSchAG. 
266 Vgl. § 17 und 19 BbgNatSchAG. 
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Alleen dürfen grundsätzlich nicht beseitigt werden. Ausnahmen können aufgrund von 

Verkehrssicherungsmaßnahmen erteilt werden. 267 

Im Umkreis von 100 Meter um Horststandorte darf die Bestockung nicht beseitigt werden 

und im Umkreis von 300 Meter um Horststandorte darf zu bestimmten Jahreszeiten 

keine Jagt bzw. Landwirtschaft mit Maschinen betrieben werden. 268 

Brandenburg behält sich ein Vorkaufsrecht gemäß § 66 Bundesnaturschutzgesetz für 

Grundstücke in Nationalparks und Naturschutzgebieten vor. Sachsen sieht davon ab. 

 

                                                                                       

267 Vgl. § 17 Absatz 1 und 2 BbgNatSchAG. 
268 Vgl. § 19 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BbgNatSchAG. 
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6 Fördermöglichkeiten für Projekte 

Um ein Projekt in der Bergbaufolgelandschaft durchführen zu können, werden nicht nur 

Baurecht und Genehmigungen benötigt, sondern auch eine ausreichende Finanzierung 

für das Projekt. Abgesehen von der Region um Senftenberg handelt es sich bei dem 

Lausitzer Seenland um Gebiete des ländlichen Raumes 269. Besonders die Entwicklung 

in diesem Raum wird durch Fördermittel unterstützt. Die wohl wichtigsten Förderpro-

gramme im ländlichen Raum sind der ELER, das EPLR und LEADER. 

6.1 ELER, EPLR, LEADER 

Ein zentrales Instrument zur Finanzierung und Unterstützung von Projekten im ländli-

chen Raum stellt der „Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländli-

chen Raums“ (ELER) dar. Mit Hilfe des ELER sollen die Ziele der Europäischen Union 

zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Europa umgesetzt werden. 270 

Unter anderem werden Projekte aus den Bereichen des Wettbewerbs und der Wirt-

schaft, der Verbesserung des Ressourcenverbrauchs, der Erhaltung der Natur und der 

Unterstützung des Fortschrittes im ländlichen Raum gefördert. 271 

Die Umsetzung dieser Förderung ist Aufgabe der Länder. Dies geschieht mit Hilfe von 

Entwicklungsprogrammen, die auf die regionalen Stärken und Schwächen angepasst 

sind. In Sachsen und in Brandenburg wird dieses Entwicklungsprogramm als EPLR 

(„Entwicklungsprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raumes“) bezeichnet. In 

anderen Bundesländern gelten andere Bezeichnungen.272 

Das EPLR besteht in Brandenburg aus Maßnahmen der Bildung und der Zusammenar-

beit und aus Maßnahmen der Förderung von Investitionen im Agrarbereich, dem Um-

weltschutz und der ländlichen Entwicklung. 273 

In Sachsen wurden die Schwerpunkte des EPLR unter anderen auf die Bereiche der 

Forstwirtschaft, der Investitionen und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, des Transfers 

von Wissen, der Innovation, des Schutzes der Natur, der Flächen und LEADER gelegt.274 

Bedeutend für die Förderung von Projekten in der Bergbaufolgelandschaft kann das In-

strument LEADER sein. Der Begriff LEADER kommt aus dem Französischen („Liaison 

                                                                                       

269 Vgl. WEQUA mbH Geschäftsstelle LAG „Energieregion im Lausitzer Seenland“ e.V., Regionalmanage-
ment WEQUA mbH, Fördergebiet. 

270 Vgl. BLE, Das kann der ELER- 30 Beispiele zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland, 
2017, S.4. 

271 Vgl. BLE, Das kann der ELER- 30 Beispiele zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland, 
2017, S.4. 

272 Vgl. BLE, Das kann der ELER- 30 Beispiele zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland, 
2017, S.5. 

273 Vgl. MLUL, Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2014-2020, 
2018, S.144. 

274 Vgl. SMUL, Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2014-2020 – För-
dermöglichkeiten, 2015, S. 12 - 13. 
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Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“) und bedeutet „Verbindung zwi-

schen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ . 275 

Zur Umsetzung von LEADER wurden regionale Aktionsgruppen gebildet. Da die Umset-

zung des ELER Länderaufgabe ist, erfolgt dies in Brandenburg und Sachsen separat. 

Das Lausitzer Seenland teilt sich somit auf brandenburgischer Seite in die LEADER-

Aktionsgruppe „Energieregion im Lausitzer Seenland e.V.“ und auf sächsischer Seite in 

die „Lokale Aktionsgruppe Lausitzer Seenland“. 

So wurden beispielsweise für das sächsische LEADER-Gebiet „Lokale Aktionsgruppe 

Lausitzer Seenland“ strategische Ziele erstellt, die durch die Förderung mit LEADER er-

reicht werden sollen. Dazu zählen die Entwicklung der Ortschaften und der Kulturland-

schaft im Lausitzer Seenland, die Nachhaltigkeit und der Ausbau der Beschäftigungs-

struktur im Lausitzer Seenland. Für die Ziele wurden jeweils Maßnahmen und Beispiele 

definiert, geordnet nach Priorität, die durch das jeweilige Ziel gefördert werden. 276 

Auf der brandenburgischen Seite werden durch die LEADER Aktionsgruppe „Energiere-

gion im Lausitzer Seenland e.V.“ vor allem Projekte zur Stärkung der Wirtschaft und 

Infrastruktur, zum Erhalt des Kulturerbes und dem Ressourcenschutz und zur Steige-

rung der Lebensqualität und Verbesserung der sozialen Gemeinschaft unterstützt und 

gefördert. 277 

Die Bewilligung von Geldern aus dem Bereich LEADER erfolgt in Brandenburg und in 

Sachsen mit Unterschieden. 

In Brandenburg erfolgt die Mittelbewilligung dreistufig. In Folge eines Projektaufrufes 

muss zunächst ein Antrag mit allen notwendigen Formularen beim Regionalmanage-

ment gestellt werden. Dort werden die Unterlagen auf Vollständigkeit und Konformität 

mit den Entwicklungsstrategien überprüft und anschließend an eine Arbeitsgruppe wei-

tergereicht. Diese bewertet das Vorhaben, hört den Projektträger an und gibt auf Grund-

lage der Ergebnisse Empfehlungen an den LEADER-Aktionsgruppen-Beirat (LAG-Bei-

rat). Dieser bewertet das Vorhaben noch einmal. Anschließend teilt das Regionalma-

nagement dem Projektträger die Bewilligung oder Ablehnung mit. Der Projektträger kann 

daraufhin je nach Ergebnis einen Antrag beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung stellen. 278 

                                                                                       

275 Vgl. BLE, LEADER, 2020. 
276 Vgl. Sweco GmbH, Aktionsplan und Vorhabenauswahl: LEADER Entwicklungsstrategie Lausitzer Se-

enland, 2020. 
277 Vgl. WEQUA mbH Geschäftsstelle LAG „Energieregion im Lausitzer Seenland“ e.V., Regionalmanage-

ment WEQUA mbH, LEADER-Förderung. 
278 Vgl. WEQUA mbH Geschäftsstelle LAG „Energieregion im Lausitzer Seenland“, Regionale Entwick-

lungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe „Energie-region im Lausitzer Seenland“ e.V. für die Förder-
periode 2014-2020, 2018, S.51. 
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In Sachsen kann sich der Projektträger zunächst durch das Regionalmanagement bera-

ten lassen und anschließend in Folge des Projektaufrufes den ausgefüllten Projektfra-

geboden bei der „LEADER-Aktionsgruppe Lausitzer Seenland“ einreichen. Dort wird der 

Antrag vorab auf Konformität mit den Entwicklungsstrategien geprüft und anschließend 

an das Entscheidungsgremium weitergereicht. Dieses bewertet das Projekt und fasst 

den Beschluss. Der Beschluss wird anschließend dem Projektträger mitgeteilt. Der Pro-

jektträger kann daraufhin einen Antrag beim jeweiligen Landratsamt im Bereich Kreis-

entwicklung stellen. 279 

6.2 Sonstige Fördermöglichkeiten 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung von Projekten und Vorhaben, die hier 

nicht abschließend aufgeführt werden können. Um einen Überblick über die sonstigen 

Fördermöglichkeiten zu erhalten, lohnt sich die Recherche in der Förderdatenbank des 

Bundes (www.foerderdatenbank.de). Hier werden sortiert nach Thema, Bereich und 

Postleitzahl alle weiteren Fördermöglichkeiten dargestellt. 

So gibt es beispielsweise neben dem „Europäischen Landwirtschaftsfond für die Ent-

wicklung des ländlichen Raumes“ (ELER) noch vier weitere Struktur- und Investitions-

fonds der Europäischen Union. Es handelt sich hierbei um den „Europäischen Fond für 

regionale Entwicklung“ (EFRE), den „Europäischer Sozialfond“ (ESF), den „Europäi-

scher Meeres- und Fischereifond“ (EMFF) und den Kohäsionsfond. 280  

 

                                                                                       

279 Vgl. Stadt Hoyerswerda, Sweco GmbH Dresden, LEADER Entwicklungsstrategie (LES) Region Lausit-
zer Seenland, 2020, S.68. 

280 Vgl. Europäische Kommission, Europäische Struktur- und Investitionsfonds. 



 

 50

7 Bewertung des Genehmigungsprozesses 

Meiner Einschätzung nach sind der Genehmigungsprozess und die Zuständigkeiten 

komplex und für Außenstehende undurchsichtig. Bevor überhaupt der erste Antrag ge-

stellt wird, müssen bereits viele weitere Voraussetzungen beachtet werden, wie geo-

technische Restriktionen, die Lage im Abschlussbetriebsplan und die sich daraus erge-

bende Notwendigkeit der Gestattung des Vorhabens durch die LMBV. Dies führt zur 

Notwendigkeit der vorherigen Beratung der Investoren in der Bergbaufolgelandschaft.  

Vor allem die geotechnischen Restriktionen können die Idee zu einem Vorhaben früh-

zeitig beenden, da immer die öffentliche Sicherheit vorgeht.  

Die Teilung des Lausitzer Seenlandes in brandenburgisches Gebiet und sächsisches 

Gebiet und die weitere Einteilung in Landkreise und Gemeinden führt nicht nur zu unter-

schiedlichen Gesetzesregelungen und Zuständigkeiten, sondern erschwert auch die Re-

alisierung von Großprojekten in der Bergbaufolgelandschaft. Für diese Verfahren wer-

den grenzüberschreitende Zusammenarbeiten notwendig, die die Dauer des Verfahrens 

verlängern. Außerdem ist stark auf die Regelungen der Gesetze von Brandenburg und 

Sachsen zu achten. Die Verfahren laufen teilweise anders ab bzw. in anderem Umfang. 

Besonders der Unterschied in der Konzentrationswirkung der brandenburgischen Bau-

genehmigung zur Sächsischen ist zu beachten. Meiner Meinung nach stellt diese Kon-

zentrationswirkung besonders für unerfahrene Personen eine Erleichterung zur Verwirk-

lichung eines Projektes in der Bergbaufolgelandschaft dar. Die untere Bauaufsichtsbe-

hörde übernimmt dadurch einen Teil des Aufwandes.  

Die Grenzüberschreitung bringt zusätzliche Komplexität in das Verfahren mit hinein. An 

einem See, wie beispielsweise dem Geierswalder See besteht die Möglichkeit, dass für 

nebeneinanderliegende Vorhaben andere Voraussetzungen zum Beispiel im Bereich 

des Baurechtes gelten. Außerdem ändert sich mitten auf dem See die geltende Schiff-

fahrtsverordnung und das darin enthaltende Recht. Eine solche Aufsplitterung erschwert 

das Verfahren. Ein Vorhabenträger benötigt gegebenenfalls mehrere Beratungen für 

räumlich nah liegende Vorhaben. Es wäre wünschenswert, wenn für Gebiete, wie das 

Lausitzer Seenland einheitliche Bestimmungen und Verfahren vorliegen würden, damit 

sich die Verwirklichung der Projekte für alle interessierten Personen leichter gestaltet.  

Solche Bestrebungen gab es bereits kurz nach der Wende mit dem Wunsch, die Lausitz 

in ein eigenständiges Bundesland zu verwandeln 281. Dies hätte den Genehmigungspro-

zess voraussichtlich vereinfacht. 

                                                                                       

281 Vgl. Richter, Ringo, Lausitzer Seenland: Ein Wasserkunstwerk vor der Vollendung, 2012, S. 13. 



 

 51

8 Checkliste 

Nr. Allgemeines JA NEIN Kommentare 

1. Vorgespräch mit der LMBV wurde durchgeführt ☐ ☐  

2. Flurbereinigungsverfahren muss durchgeführt werden (Großprojekte) ☐ ☐ 

 Flurbereinigungsverfahren wurde durchgeführt ☐ ☐ 

3. Raumordnungsverfahren muss durchgeführt werden  ☐ ☐ 

 Raumordnungsverfahren wurde durchgeführt ☐ ☐ 

4. 
Gutachten von einem Sachverständigen für Geotechnik zur Standsicherheit 

des Baugrundes wurden eingeholt 
☐ ☐ 

Nr. Im Abschlussbetriebsplan JA NEIN Kommentare 

5. Projekt liegt im Geltungsbereich eines Abschlussbetriebsplanes ☐ ☐  

5.1 LMBV stimmt dem Projekt zu ☐ ☐ 

5.2 Baurecht besteht ☐ ☐ 

5.2.1   - beplanter Innenbereich ☐ ☐ 

5.2.2   - unbeplanter Innenbereich ☐ ☐ 

5.2.3   - privilegiert im Außenbereich ☐ ☐ 

5.3 Baurecht wurde geschaffen ☐ ☐ 

5.3.1   - Bebauungsplan im Außenbereich ☐ ☐ 

5.3.2 Gemeinde führt ein Bauleitplanverfahren durch ☐ ☐ 
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Nr. Abhängig von der Art des Vorhabens JA NEIN Kommentare 

6. Baugenehmigung wurde beantragt ☐ ☐ 

 
6.1 alle Unterlagen der Bauvorlagenverordnung wurden erstellt/ eingereicht ☐ ☐ 

6.2 Baugrund ist standsicher ☐ ☐ 

7. Wasserrechtliche Genehmigung wurde beantragt ☐ ☐ 

Nr. Naturschutz JA NEIN Kommentare 

8. es ist bekannt, ob das Projekt in einem Schutzgebiet liegt ☐ ☐  

8.1    Landschaftsschutzgebiet ☐ ☐ 

8.1.1 - Voranfrageantrag wurde gestellt ☐ ☐ 

8.1.2 - Antrag auf Zustimmung wurde gestellt ☐ ☐ 

8.2    Natura 2000 Gebiet ☐ ☐ 

8.2.1 - es ist bekannt, ob eine Beeinträchtigung des Gebietes vorliegt ☐ ☐ 

8.2.2 - eine Verträglichkeitsprüfung wurde durchgeführt ☐ ☐ 

9. Tier- oder Pflanzenarten am Projektstandort, die dem Artenschutz unterliegen, 

sind bekannt und werden beachtet 
☐ ☐ 

10. Naturdenkmäler am Projektstandort sind bekannt und werden beachtet ☐ ☐ 

11. Ausnahmegenehmigung zum Bauverbot an stehenden Gewässern ☐ ☐ 

12. Gehölzschutz wird beachtet ☐ ☐ 
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Nr. Finanzierung JA NEIN Kommentare 

13. Finanzierung ist geklärt ☐ ☐ 
 

14. ggf. Fördermittel wurden beantragt ☐ ☐ 

Nr. Bergaufsicht JA NEIN Kommentare 

15. Ende der Bergaufsicht wurde festgestellt ☐ ☐ 

 
16. Geotechnische Restriktionen bestehen nicht ☐ ☐ 

16.1 LMBV wurde zu Standortgegebenheiten befragt ☐ ☐ 

16.2 Bergamt wurde zu Standortgegebenheiten befragt ☐ ☐ 

Nr. Abschluss JA NEIN Kommentare 

17. Projekt ist genehmigt und kann durchgeführt werden ☐ ☐  
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9 Fazit 

Der Genehmigungsprozess in der Bergbaufolgelandschaft „Lausitzer Seenland“ ist kom-

plex durch die frühzeitige Zulassung von Vorhaben auf Sanierungsflächen 282 und die 

dadurch entstehenden Verknüpfungen zwischen Zuständigkeiten und Beteiligungen. 

Der Genehmigungsprozess besteht aus den Bereichen: Zugriff auf Grund und Boden 

erhalten, Baurecht schaffen und Genehmigungen beantragen. Am wichtigsten dabei ist 

die Klärung der Zuständigkeiten der Behörden. Am Verfahren sind hauptsächlich der 

jeweilige Landkreis, die Gemeinde, das Bergamt und die LMBV beteiligt. Für spezielle 

Standortgegebenheiten, wie die Natura-2000-Gebiete oder Landschaftsschutzgebiete 

werden gegebenenfalls zusätzlich das Ministerium, das Landesamt für Umwelt und die 

Europäische Kommission mit einbezogen. 

Das Besondere am Genehmigungsprozess in der Bergbaufolgelandschaft „Lausitzer Se-

enland“ ist die Tatsache, dass viele Flächen noch immer der Bergaufsicht des Bergam-

tes unterliegen 283. Die LMBV muss zudem auf ihren Flächen die Realisierung des Vor-

habens gestatten, andernfalls kann es nicht realisiert werden 284. Außerdem muss auf 

den Flächen um die Seen erst einmal Baurecht geschaffen werden. 

Die benötigten Genehmigungen, die für ein Vorhaben beantragt werden müssen, stam-

men hauptsächlich aus den Fachbereichen Bauordnung, Wasserrecht und Naturschutz. 

Sie beinhalten gegebenenfalls weitere Genehmigungen aus Bereichen, wie dem Denk-

malschutz oder dem Straßenschutz. Je nach Art und gewünschter Lage des Vorhabens 

sind die Verfahren vereinfacht gestaltet oder umfänglicher, da beispielsweise zusätzliche 

Verfahren und Prüfungspunkte beachtet werden müssen. 

Die geltenden Gesetze in Brandenburg und Sachsen unterscheiden sich nicht so stark, 

wie ursprünglich vermutet. In vielen Bereichen handelt es sich bei den Paragraphen nur 

um Erweiterungen des Bundesrechtes, die sich in Brandenburg und Sachsen gar nicht 

so sehr unterscheiden. Die größten Unterschiede befinden sich in der Formulierungs-

weise und dem Aufbau der Gesetze.  

Da der Genehmigungsprozess in der Bergbaufolgelandschaft aufgrund der zu beach-

tenden Gegebenheiten sehr umfangreich ist, stellte es sich während der Erstellung der 

Bachelorarbeit als Herausforderung dar einen kompletten Überblick über das Verfahren 

zu erhalten. Es konnten nicht alle relevanten Fachbereiche und Voraussetzungen im 

Detail in dieser Bachelorarbeit dargestellt werden. Grundsätzlich wird in dieser Arbeit 

von einem durchschnittlichen Projekt ausgegangen. Für jedes einzelne Verfahren kön-

                                                                                       

282 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 1. 
283 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Ver-

waltungsgesellschaft mbH, Geoportal: Abschlussbetriebspläne, 2020. 
284 Vgl. Anhang 15: Gesprächsprotokoll LBGR, Frage 2. 
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nen Abweichungen und Besonderheiten auftreten, die hier so nicht erfasst werden. De-

tailliertere Voraussetzungen und Gegebenheiten müssen ggf. mit der zuständigen Be-

hörde bzw. der LMBV besprochen werden. Es ist daher zu beachten, dass diese Ba-

chelorarbeit, aufgrund des Umfangs dieses Themengebietes, keinesfalls allumfassend 

ist. Auch spielen die Besonderheiten in den Gesetzen in Brandenburg und Sachsen eine 

Rolle. Da zur Verschaffung eines Überblickes Gespräche mit Mitarbeitern der branden-

burgischen Behörden geführt wurden, richten sich Aussagen in dieser Arbeit teilweise 

nach dem Verfahren, das in Brandenburg stattfindet. Aussagen zu sächsischen Gege-

benheiten wurden hauptsächlich aus den jeweiligen Gesetzen und aus von den Behör-

den bereitgestellten Informationen erarbeitet. Die Informationen zu den beiden Bundes-

ländern unterscheiden sich daher im Detailierungsgrad. 

Derzeitig ist der Genehmigungsprozess in der Bergbaufolgelandschaft vor allem auf Be-

sprechungen mit den jeweiligen Behörden ausgerichtet, da er für einen Außenstehenden 

nicht in Gänze einsehbar ist. Eine Unterstützung könnten ausführlichere Informationen 

zum Ablauf darstellen, die im Internet für die Projektträger bereitgestellt werden. 

Mit ausreichenden Vorsprachen und der vorherigen Einholung von Gutachten zu den 

Gegebenheiten am Standort kann einem Vorhaben in Bergbaufolgelandschaft bei be-

stehendem Baurecht nicht mehr viel entgegenstehen. Die weitestgehend unberührte 

Landschaft bietet zahlreiche Potenziale, sowohl in wirtschaftlichen und touristischen Be-

reichen, als auch im Naturschutz und der Naherholung. Im Rahmen des Möglichen und 

Umsetzbaren können auf den Flächen der Bergbaufolgelandschaft geniale Ideen und 

Projekte aller Art umgesetzt werden. 

In den kommenden Jahrzehnten wird voraussichtlich das gesamte Gebiet des Lausitzer 

Seenlandes aus dem Geltungsbereich der Abschlussbetriebspläne und der Bergaufsicht 

entlassen. Der Genehmigungsprozess wird sich in dem Sinne vereinfachen, dass die 

LMBV in das Verfahren nicht mehr mit eingebunden werden muss. Gefährdungen durch 

geotechnische Restriktionen hingegen können immer auftreten, da sie aus der Ge-

schichte der Bergbaufolgelandschaft nicht mehr ausradiert werden können. 

Da derzeitig das Gebiet des Lausitzer Seenlandes großflächig jedoch noch nicht ab-

schließend saniert ist, muss mit dem Umfang der Beteiligten und Gegebenheiten wäh-

rend des Verfahrens umgegangen werden. Ein Versuch dies näher aufzuschlüsseln 

stellt diese Bachelorarbeit dar. 

 

 



 

 56

Kernsätze 

1. Das Genehmigungsverfahren in der Bergbaufolgelandschaft ist ein komplexes Verfahren, 

in dem viele Fachbereiche beteiligt und beachtet werden müssen. Es ist daher streng auf 

die Zuständigkeiten und Erfordernisse zu achten. 

2. Trotz der bestehenden Bergaufsicht führt das jeweilige Landratsamt bei nicht-bergbauli-

chen Projekten das Verfahren in der Bergbaufolgelandschaft und nicht das Bergamt. 

3. Im Verfahren müssen die LMBV und das jeweilige Bergamt beteiligt werden. Die LMBV 

muss ihre Zustimmung zu Projekten auf ihren Flächen erteilen. 

4. In der Bergbaufolgelandschaft müssen spezielle Baugrunduntersuchungen zur Standsi-

cherheit durchgeführt werden. Außerdem ist mit dem Vorhandensein von Altlasten aus der 

Bergbauzeit zu rechnen.  
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Anhang 1: Geltungsbereich der Abschlussbetriebspläne im Lausitzer Seenland 285 

                                                                                       

285 Vgl. LMBV, Darstellung auf der Grundlage von Daten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungs-

gesellschaft mbH, Geoportal: Abschlussbetriebspläne, 2020. 
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Anhang 2: FFH-Gebiete im Lausitzer Seenland 286 

                                                                                       

286 Vgl. BfN, Schutzgebiete in Deutschland: Natura 2000-Schutzgebiete, 2017. 
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Anhang 3: Vogelschutzgebiete im Lausitzer Seenland 287 

                                                                                       

287 Vgl. BfN, Schutzgebiete in Deutschland: Natura 2000-Schutzgebiete, 2017. 
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Anhang 4: Landschaftsschutzgebiete im Lausitzer Seenland 288 

                                                                                       

288 Vgl. BfN, Schutzgebiete in Deutschland: Landschaftsschutzgebiete, 2016. 
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